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September 1 984

19 / 84 Neue Rechtsprech ung zum "groben Versch ulden" gem. $ tzs
Abs.1Nr.2A0

'Vergessen oder übersehen nicht grob schuldhaft
- l^leitere Einzelbeispiele

Ein urte'il des Finanzgerichts München vom 5.6.,l9g4 (vlll 343/g3/K - rkr.) soll Ihre
Aufmerksamkejt auf die Berichtigungsmöql'ichkeit bei bestandskräftigen Steuer-
veranlagungen lenken:

Der Mitarbeiter eines Steuerberaters hatte vengessen, eine in der Bilanz gewinn-
erhöhend aufgelöste Körperschaftssteuerrückste'l1ung zu berücksichtigen. Die Auf-
1ösung der Rückstellung fand dementsprechend auch keinen Niederschlag bei der
Veranlagung durch das Finanzamt.

Dem Berichtigungsantrag gemäß 5 173 Abs. 1 Nr. 2 A0 wurde vom Finanzgericht
München entsprochen. Die Gründe haben wir leitsatzantig wie folgt zusammen-
gefaBt:

Tatsache im Sinne des $ lZg RUs. 1 Nr. 2 jst die Auflösuns der Kör per-
schaftssteuerrüc kste I I un q. De nn die Auf 'lösung ei ner Rückstel l ung i st ein
tatsächlicher Vorgang, dessen steuerliche Relevanz sjch aus $ 10 ttr. Z KStG

ergibt. Der Umstand, daß sich hieran Schlußfolgerungen anschließen bzw.
wegen Unkenntnis hiervon solche nicht gezogen worden sind, ist dem $ 173 A0
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irrnanent. Das Unter'lassen einer richtigen Schlußfolgerung führt aber -
entgegen der Auffassung des Finanzamtes - nicht dazu, daß man das Vorliegen
einer nachträglich bekannt gewordenen Tatsache schlechth'in negieren könnte.

2. Grobes Verschulden , das dem in anderen Rechtsbereichen verwendeten Begriff
der groben Fahrlässigkeit entspricht, liegt vor, wenn die erforderliche
Sorgfalt nach den Gesamtumständen in ungewöhnlich groben Maßen verletzt
worden und dabei das unbeachtet gebi'ieben ist, was im Streitfall jedem

hätte einleuchten müssen (vgl. Hübschmann-Hepp-Spita'ler S tzg T2.44 m.w.N.).
Di e Ni chtberljcks i chti gung der Aufl ösung der Körperschaftssteuerrückstel 1 ung
in der steuererklärung ist nicht grobfahrlässig in diesem
Sinne. Es liegt ein typischer Fall des versehen lichen Vergessens odert
übersehens vor, der den Vorwurf grobe r Fahrlässiqkeit nicht rec htfertigt
vg1. auch Tipke-Kruse S ,l73 rz. 31; FG Baden-württemberg vom zz.g.lgg3

StBerG 84, S. 42 t.).

l^leitere Einzelbeis p'iel e

Das "Überl esen " von Hi nwei sen i nJgrdluclgl, Er'l äuterungen und Merkbl ättern
begründet kein grobes Verschulden: Hessisches Finanzgericht EFG 19g0,
S. 531; Tipke-Kruse $ 173 Tz. 31; Schwarz-Frotscher S 173 Tz. 13 a;
Kühn-Kutter 5 173 Tz. 6.

2. übersehen von Zinszahlun qen wegen versehentlicher Unkenntnis entsprechender
Abbuchungen begründet kein grobes Verschulden: FG Rheinland-pfalz EFG lgg1,
s. 607.

3. Das Vergessen eines steuerbe günstigenden Tatbest andes begründet in der Regel
kein grobes Verschulden, da Steuerpff ichtige bemüht sjnd, derartige Sachver-
halte vollständig zu erklären und keine wesentlichen positionen zu verges-
sen: FG Hamburg EFG 1981, s. 606; FG Rheinland-pfalz EFG ,l981, s, 607.

4. Fehler, die ebenso im Dran ge der Geschäfte beim F inanzamt vorkommen könnten,
können keine grobe Fahrlässigkeit begründerr: FG Hanrburg EFG 19g1, S. 606.

Nicht grob schuldhaft handelt, t.ler es unt".,'lälit, l,iE,^bungskosten vor Bezug
seines Ejnfamilienhauses geltend zu maciri . : , - ,1 :ic Erläuterungen z;.;;

Ei n kommens teue rerk I ärun q einen cn tSpret-i,, -,.: rl'i .-::,,1eben: [G Dü::Setlc]: ,

4.4

5

EFG 1982, S. 443.
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Oktober 1 984

20 / 84 Haftun des Steuerberaters

- Inhalt des l,landatsvertrages
- Pflicht zur Rückfrage bei Ermitilung von Kassendifferenzen?
- überwiegendes verschulden des Mandanten bei unvollständigen

Belegen und Aufzeichnungen

lrlir weisen regelmäßig darauf h'in, daß es für Sie und Ihre Mitarbeiter von großer
Bedeutung ist, den Inhalt und Umfang des Mandatsvertrages schrifilich festzu-
legen. lr.lie w'ichtig dies 'ist, zeigt ein neues Urtei'l des OLG Köln vom 6.7.1gg4
Az. 3 U 292/83:

Der Steuerberater hatte Kassendifferenzen erkannt und daraufhin eine Zuschätzung
von DM 24.000,-- vorgenommen, um diese auszugleichen.

Das OLG Köln stellte dazu fest, daß der Steuerberater nicht pflichtwidrig han-
delte, als er nach Ermittlung der Kassendifferenz keine Rijckfrage bei den Mandan-
ten gehal ten hat:

"Insoweit ist zu berücksichti 9€[ ' daß die sei ti en Ve n rtun s-
s hären d iben v nkret s w0 en sind.

nach oblag es den Ma nten, die Belege über Einna hmen und Aus'lagen
berweisungen geord-
en. Der Steuerberater
es aufgrund der ihm
ge vollständig und
hnet waren. Auch

ze jtl'ich geordnet zu samme'ln, die Barzahlungen und ü
net anzugeben und eine Ei nnahmeaufstellung zu fertig
konnte daher bei der Bearbe'itung des Jahresabschl uss
überreichten Unterl agen
alle Einnahmen und Zahlungen für

davon aus g
d
ehen, daß die Bele
en Betrieb verzeic

wenn sich ein Kassenfehlbestand von mehr als Dlr 22.000,-- ergab, so warer im Hinblick auf die Pflichten der Mandantschaft zu öiner [i;clifrage,

1
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ob Belege und Aufzeichnungen vollständig seien, nicht verpflichtet.
Dies umso mehr, als auch in anderen Jahien - wenn auch niärrt in
dieser Höhe - Zuschätzungen erforderlich waren."

Darüber hinaus hat das OLG Köln festgestetlt, daß selbst bei der Annahme einer
schu'ldhaften und schadenursächlichen Pflichtverletzung das Verschulden der
Mandanten derartiq die Verantwortlichkeit des S teue rberaters überwog, daß dessen
Haftung entfallen mußte:

"Die Mandanten waren es, die dem Steuerberater unrichtige und unvollstän-
d'ige Belege_und Aufzeichnungen zugeleitet haben. Sie fräben angeblich
Zahlungszuflüsse in den Betrieb nicht deklarjert und dadurch äie Erstel-
lung des unrichtigen Jahresabschlusses verursacht. Sie haben diesen
Jahresabschluß auch n'icht beanstandet. Dies hätte den Mandanten auffallen
müssen, als sie dje Bilanz zur Kenntnis nahmen und ihre Steuererklärungen
entsprechend dem Jahresabschluß abgaben. Es erscheint daher gerechtferltigt, sie allein für den eingetretönen Schaden verantwortli c6 zu stellen."
(0LG Köln, urteil vom 6.7.1984 Az. 3 u zgz/83; LG Aachen Az. 12 o 643/81)

t^lei terführende Hi nwei se
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1 . Buchungen bei unverständl ichen
und unvollständigen Belegen

OLG Düsseldorf
Urteil vom 9.3.1984,
Gerl i ng- Informat'ionen 19 /gS

OLG Köln
Urteil vom ?8.5.1973
DSIR 73, S. 542

FG Rheinland-Pfalz
Urteil vom 15.12.1980,
Gerl ing-Informationen 7/81

2. Führt der Vergleich der Betriebs-
einnahmen mit den Betriebsausgaben
im Kassenbuch zu einem buchmäßigen
Minus und weigert sich der Mandänt,
höhere Betriebseinnahmen zu erklären,
so bleibt dem Steuerberater nichts
anderes übrig, "als die buchmäßigen
Kassenfehl bestände durch E'inlage-
buchungen mit fiktivem Charakter
auszugl ei chen " .

3. Zur Notwendigkeit und zum Inhalt
ei nes Kassenhauptbuches
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0ktober 1 984

21 / 84 Haftuns des Rechtsbeis tandes /Rechtsa nwa 1 tes

- Vorsicht bei der Durchführung von Zwangsvollstreckungsaufträqen !

Da Rechtsbeistände im Rahmen der ihnen erteilten Erlaubnis zur Rechtsbesorgung
Zwangsvollstreckungs- und Zwangsversteigerungsaufträge ausführen können und
sowohl im Zwangsverste'igerungstermin als auch im Termin zur Abgabe einer eides-
stattlichen Versicherung auftreten dürfen, weisen wir auf ein Urteil des
OLG Düsseldorf hin, das Sie zu großer vorsicht veranlassen wird.

Geht lhr Mandant bei der Zwangsvollstreckung leer aus und hat er letzgich nur
Ihre Kosten zu tragen, so wird er sich fragen, ob Sie etwas falsch gemacht
ha ben .

Bei s iel:

Nachdem Sie vergeblich in das bewegfiche Vermöqen des Schuldners vollstreckt
haben, müssen Sie entscheiden, ob und gegebenenfalls welche weiteren Voll-
streckungsmaßnahmen S'ie ergreifen. E'ine Vielzahl von Kollegen setzt dabei
das Druckmittel des Konkurs antrages ein. Dies ist nicht selten erfolgreich,
begründet aber auch Re re a hren wenn freies un I iches Vermö en
vorhanden war.

Das OLG Düsseldorf hat in ejnem Regreßurteil gegen einen Anwalt festgestellt.
daß zunächst der t.leg über die Aufstellung eines Ve rmögensverzeichni sses mi t.rl

anschl ießend er e'idesstattl icher Vers.iche runq (S B 07 ZP?) zu beschre jterr^r sei.
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Denn auf die Auskunft über den Bestand des Vermögens sei der Gläubiger ange-
wiesen, da ihm regelmäßig die wirtschaftlichen Verhä'ltnisse des Schuldners
nicht bekannt seien. Das in $ gOZ ZpO beschriebene Verfahren sei also der
einzige und im Gesetz ausdrücklich vorgesehene l^leg, auf dem Sie und Ihr
Mandant eine Aufk'lärung erreichen könnten.

Daraus folgt: Der Rechtsbeis tand/Rechtsanwa'lt muß dem Mandanten das Vorgehen
nach $ 807 ZP\ anraten. Unterläßt er dies, so handelt er pflichtwidrig und fehl-
sam. Stellt sich heraus, daß der Schuldner Vermögen hatte, das einem Voll-
streckungszugriff zur Verfügung gestanden hätte, so ist er dem Mandanten wegen
des unterlassenen Hinweises jedenfalls dann schadenersatzpflichtig, wenn die

, Vermögensteile, die bei vollständiger und richtiger Auskunft vom Schuldner
benannt worden wären, später aus tatsächlichen oder rechilichen Gründen nicht
mehr für eine Einzelvollstreckung und Befriedigung des Gläubigers bereitstehen.

Das OLG Düsseldorf hat auch nicht den Einwand zugelassen, daß bej einem Vor-
gehen nach 5 807 7P0 damit gerechnet werden müsse, daß der vorgewarnte Schuldner
noch vorhandenes Vermögen wegschaffe. Das Gericht räumt zwar ein, daß eine
derartige Entwicklung nicht ausgeschlossen werden könne, sie sei jedoch keines-
wegs d'ie übliche Folge der Antragstel'lung nach g g07 ZpO, sondern eine Ausnahme_
reaktion. Für einen derartigen Kausalverlauf wäre der Anwalt in jedem Einzel-
fall dar'legungs- und beweispfl ichtig (Ote Oi,isseldorf Urteil vom 28.6.1984 _

Az. 8 U 165/83,nicht rechtskräftig).

AA



November 1 984

22 / 84 Einstwei I iqe Verfü q ung auf Herausgabe von Kon ten, Jou rnalen,
Lohnbuchha l tun etc.

- Muß an den Mandan ten oder einen S uester herausgegeben werden?
- tleiterführende Hinweise u.a. zum Zurückbehaltungsrecht

Verlangt Ihr Mandant nach Mandatsbeend'igung die in Ihrem Büro stehenden grdner
mit den Buchhaltungsunterlagen und bestehen Meinungsverschiedenheiten zwischen
ihnen über die lnlirksamkeit der Kündigung des Mandatsvertrages, so beantragt er
u. u. eine einstweilige verfügung auf Herausgabe der unterlagen.

Nach Ansicht des OLG Koblenz dürfen S'ie im einstweiligen Verfügungsverfahren
nicht zur Erfüllung des Herausgabeanspruchs an Ihren Mandanten verurteilt werden.
Denn die Übergabe der Unterlagen an ihn würde bereits eine endgü1tige Regelung
seines umstrittenen Anspruchs bedeuten. Der Sinn und Zweck des einstwe.iligen
Verfügungsverfahrens ist aber nur auf die vorläufige S'icherung des Anspruchs
geri chtet.

Zwar läßt die Rechtsprechung bei sjch aufdrängenden praktischen Bedürfn.issen .in

Ausnahmefällen auch eine sogenannte Befriedigungsverfügung, also eine in der sub-
stanz die volle oder teilweise mod'ifizierte Erfüllung eines Anspruchs bezweckende
ejnstweilige verfügung zu. Dies geschieht aber nur in sehr engen Grenzen und nur
unter ganz besonderen Voraussetzungen, wenn Gründe zugunsten des Gläubigers
eine die Erfüllung anordnende einstweilige Verfügung geboten erscheinen lassen
(vgl. Stein-Jonas-Grunsky vor $ ggS Anm. IV).

69
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Eine einstweilige Verfüoung auf Herausgabe der Unter'lagen an den Mandanten hat
das OLG Koblenz abge'lehnt, da es eine weniger einschneidende Maßnahme sah, die
dem Bedürfnis des Gläubigers hinreichend ge recht wurde: Dem Steuerberater wurde

aufgegeben, die Unterla gen an ei nen Geri chtsvo'l I zieher al s Sequester herauszu-
geben (5 gge RUs. 2 ZP}). Gleichzeitiq wurde dem Mandanten das Recht auf Einsj cht-
nahme bei dem Gerichtsvollzieher gewährt (vgl.OLG Koblenz Urtei'l vom 20.10.1982
Az. 1 U 1091/82; LG ltlainz 6 0197/8).

Wei terführende Hinwei se :

Einstweil ige Verfügung zur Herausgabe
der Geschäftsunterlagen an den
Mandanten

Kann der Steuerberater wegen offener
se 1 nes

Zum Zurückbehaltungsrecht an
uterl i sten:

Zur Bewei s licht des Steuerberaters
r ftsunter-

a n

OLG Düsseldorf Urteil vom 29.6.1983,
Gerl ing Informationen 3/84 , Tz. 3

bejahend: BGH VersR 1980, S. 264/266;
OLG Hamburg NJW 1983, S. 2455;
OLG Frankfurt StB 1975, S. 70;
KG ijrtei'l vom 15.1.1984 (12 ü 2733/83)
i n : Mi ttei'l ungsbl att der StbKammer
Köln4-6/84,42;
vernei nend : OLG Düssel dorf NJl,{ '1977 ,s. 12U ff.;
Brenner BB 1984, S. 842 ft.

OLG Stuttgart, Urteil vom 1.12.1981,
Gerl ing Informationen 10/82;
OLG Düsseldorf Urteil vom 12.3.1982,
Gerl ing Informatjonen 10/gZ

OLG Düsseldorf Urteil vom 29.6.1983,
Ger'l ing Informationen 3/84b



November 1984

23 / 84 l^Iie kann der Steuerbe rater den Zu gang fristgebundener Erkl ärungen
beim Finanzamt nachweisen?

- Notwendigkeiten einer ordnungsgemäßen praxisorganisation
- tJeiterführende Hinweise u.a. zur postausgangskontrolle des

Fi nanzamtes
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Sachverhal t:
Das Finanzamt hat e'inen Einspruch a'ls verspätet zurückgewiesen, weii das Ein-
spruchschrejben angeblich n'icht zugegangen war.

Der Steuerberater hat dies bestritten und sich damit verteid'igt, daß er seit
15 Jahren niemals eine Frist versäumt habe. Ein Postausgangsbuch und einen Fristen-
kalender konnte er nicht vorlegen.

Das Finanz richt Rheinland-Pfalz hat in seiner Entscheidung vom ,l9.6.,l9g4 
noch-

mals und in Übeneinstimmung mit der bisher veröffentlichten Rechtsprechung der
Finanzgerichte und des BFH zur ordnungsgemäßen Praxisorganjsation und zur Fristen-
kontrol le Stel lung genommen:

Der Einspruch ist eine rechtserhebljche hlillenserklärung, durch die ein Ver-
wa]tungsverfahren in Gang gesetzt wird. Den Zuqanq e.iner solchen Erklär unq
muß derjeni ge, der sie abqibt , bewej sen oder zumindest glaubhaft machen. Dem

Steuerpflichtigen wird damit nichts Unzumutbares aufgebürdet, denn die
gleiche Regelung gilt für Steuerbescheide, aus denen das Finanzamt seine

"] ,|



Zahlungsanspnüche gegen den Steuerpflichtigen herleitet (vgt, Tipke_Kruse
5 lzz tz. 6 e).

2. Zugang bedeutet, der Einspruch muß in der tJeise in den Machtbereich des
Empfängers hier des Finanzamtes gelangt sein, daß es bei gewöhnlichem
Geschehensab'lauf davon Kenntnis erla ngen konnte (v91. BGH BSIBI . 1977 TeilII, S.523,5?4). Has dafür zu tun i st, hängt von der Beförderungsart im
Einzelfall ab. Hird der schnifiliche Einspruch durch den Steuerpflichtigen
selbst oder durch seinen prozeßbevoll mächtigten oder durch Boten übergeben,
kommt es darauf an, ob der Einspruch rechtzeitig in den Briefkasten einge_
worfen oder auf der poststelle des Fi nanzamtes aboegeben wurde. Bei Beförde_
run durch die Post genüot der Nachwei s, den Eins

3

ruch so rechtzei tiq in den
Briefkasten der Post eingeworfen zu haben daß er bei normalem postlauf den
Empfänger - das Finanzamt - rechtze'itiE erreicht haben muß. Der fristgerechte
Zugang wird dann widerleglich vermutet.

l'lie kann ein steuerlicher Berater bei fristgebundenen schriftsätzen den
erforderl ichen Nac hwei s führen? Die Antwort lautet

Beförde rung mit der Pos t, verbunden mjt eidurch

einem
nem Postaus qangsbuch oder

Frf stenkal ender mit Absendevenmerk t

bei übergabe des Schrifts tückes durch Empfan qsqui t tunq der Poststel le
des Finanzamtes und

wenn die Rechtsbehel fsfrist voll aus geschöpft werden s011, durch einen
( vorsorql i chen ) Zeuqen.

(vg1. Finanzgericht Rheinrand-pfa1z, urteir vom 1g.6.19g4 Az. z K 46/g4)

Heiterführende Hinwei se:

Das Fehlen einer zuverlässigen Ausgangskon!T]]g stellt einen schuldhaften
Organisationsmange'l dar. Der BGH hat - füi- iri:chtsäl-rir,älie - bisher noch
offengelassen, ob für die Ausgangskontroi'tc c',r.: !cii;-i iil jcher rii,gangsver-
merk erforderlich ist (so BGH VersR g0, S, ,,1) orlir :::... schon cjie zuLjer_

1
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lässig befolgte Konzentration der Ausgangskontro'ne bei einer entsprechend
qualifizierten und nach festen organisatorischen Regeln verfahrenden person
genügen kann (so BGH versR 90, s. gr3 und versR 1983, s.269 und s. 401).

2. Zur Aus gangs kontrol I e des Finanzamtes:

l'lie ein Prozeßbevollmächtigter, so ist auch der Vorsteher des Finanzamtes
verpflichtet, efn Fristenkontrollbuch zu führen, in dem u.a. die Frist fürdie Revisionsbegründung zu vermerken ist. Eine Fristnotierung darf frühestens
dann ge'löscht werden' wenn die Rechtsmittelschrift unterzeichnet und postfer-tig gemacht worden ist (BFH BstBr 1961 Teir III, s, 44s; BStBr 19g3 Teir II,s. 230).

Die Erledi gung des fristwahrenden Schriftsatzes muß bis zu seiner Absend ung
(Aus ngskontrol 1 e ) überwacht werden (BGH HFR 1977, S. 98).

Die Fertigung der schriftsätze sowie deren Absendung und die überwachung
dieser vorgänge sind zweierlei. Daraus ergibt sich, daß schriftsätze nicht
nur rechtzeitig abgesandt werden müssen, sondern die Absendung auch in einem
besonderen Vorgang kontrolliert werden muß. Die mit der Vers endung der post
beauftragte poststelle (Boten) kann di ese Kontrol'le regelmäßig nicht selbst
z.B. durch Vermerk in einem postausgangsbuch vornehmen. Es ist nicht aus-
geschlossen, daß ein zur Versendung bestimmtes Schriftstück sie gar nichterreicht hat.
ten Vorqans iib

, oder zumindest durch jemanden der den Vorqan q zuletzt bearbeitet hat oder
an der Bearbeitun g beteil igt war (geH gstgl 1983 Teit II, 2s0) .S

3. Nachwei s i cht des FinanzamtesZur

zur

Info
Post: Finanzgericht Köln Urteil
rmationen 2/AS.

über die Aufgabe des Steuerbescheides
vom 28.10.1982 Az. III ?73/81 F, Gerling

4 Fehlerquel le: Antrag auf t^riedereinsetzung in den vorigen
chema für einen ordn ungs emäßen l,Jiedereins e tz ung santrag:
1/83 (demnächst in überarbeiteter u

Stand - Prüfungs-

Gerl ing Informationen

).nd erutrjter-ter Fassung
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November 1984

24 / 84 Neue Rechtsprechun q zum Honoraransp ruch des Steuerberaters/
Wi rtschaftsprüfers

- Annahmeverzug des Mandanten hinsichil ich der Dienste desSteuerberaters
- Verjährung des Honoraranspruchs
- hleiterführ"ende Rechtsprechungshinweise zum Honoraranspruch, dessenVerjährung und Verzinsung soüie zur Beweislast

Hat der Steuerberater Steuererklärungen aufgrund der vom Mandanten zu führenden
Bücher zu erstellen, so kommt der Mandant in Annahmeverzug, wenn er auf schrifg.i-
che Aufforderung des Steuerberaters, die Bücher zur Verfügung zu stellen, schweigt.
Dies gilt auch dann, wenn der Steuerberater die Bücher beim Mandanten abholen muß.

Der Anspruch des Steuerberaters auf Vergütung bei Annahmeverzug unterliegt der
zwei jähri gen Verjährung

Ergänzende Hinweise:

Der Steuerberater darf seine Dienste auch in Rundschreiben anbieten, wenn deren
inhalt verständlich und deutlich ist. Er braucht nicht jeweils auf den bestehenden
Steuerberatungsvertrag Bezug zu nehmen oder auf Rechtsfolgen hinzuwejsen.

Kommt der Mandant mit der Annahme der Dienste in Verzug, so kann der^ Steuerberater
fijr die infolge des Verzuges nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Verqüt unq
verlangen, ohne zur" Nachlei stun g verpflichtet zu set n . Der Steuerberater muß sich
aber die Ersparnis bei den Bü ro kosten anrechnen lassen.

74
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Im Gegensalz zur Honorarforderung im Falle der Kündigung des Mandats gemäß

$ 649 BGB ste'llt der Honoraranspruch in den Fällen des Annahmeve rzuqes gemäß

$ OtS BGB einen umsatzsteuerpflichtigen Vorgang dar, weil die Leis tung in der

ständigen Erfüllungsbereitschaft besteht (BFH BStBl 1971 Teil II, S. 6;
Plückebaum-Ma'lit.zki $ 1 - 3T2.498,501).
(Vgt. OLG Düsseldorf, Urtejl vom 7.6.1984, Az. 18 U 21/84)

l.lei terführende Rechtsprechungs hinweise zum Honoraranspruch, dessen Verjährunq

und Verzinsung sowie zur Beweislast

1. Der Honoraranspruch des steuerlichen Beraters aus der Leistung von Diensten

verjährt in zwei Jahren ab dem Ende desjenigen Kalenderjahres, in we]chem der

Honoraranspruch fällig geworden ist (so KG Berl'in, Urteil vom 26.7.1978,

Az. 18 U 469/78, DSIR 1979, S. 296).

2. Honoraransprüche einer (in der Form einer GmbH) betriebenen Steuerberatungs-

gesellschaft verjähren, auch wenn sie für den Gewerbebetrieb des Schuldners

erbrachte Leistungen betreffen, gemäß 5 196 Abs. 1 Nr. 15 BGB in zwei Jahren

(0LG Cel1e, Urteil vom 26.10.1983 - 3 U 136/83, BB 1984, S.92).

3. a) Der Anspruch des RA auf sejne Vergiitung entfällt nicht, wenn der Anwalts-

vertrag vom Mandanten gekündigt wird, ohne daß er durch vertragswidriges

Verhalten des RA dazu veranlaßt worden ist.

b) Ein Verzicht des RA auf seinen Vergütungsanspruch setzt einen Vertrag

zwischen dem M und seinem Mandanten voraus; eine Erklärung gegenüber einem

Dritten reicht daftir nicht aus.

c) Die Anwaltsvergütung ist in Höhe von 8 % zu verzinsen, vüenn der Anwalt

schlüssig behauptet, daß er das Geld zu mindestens diesem Zinssatz angelegt

hätte (OLG Bremen, Teilurt. vom 11.11.1981 - 62 F 34/81, AnwBl 1982, S.197).

4. Ist streitig, ob der Rechtsanwalt die Kijndigung des Anwaltsvei^tt iges se jtens

des Auftraggebers durch vertragswidriges Verhalten veranlaßt iiat, st ii,it der

Auftraggeber zu beweisen, daß vertraqswidriges Verha'lten or-: r-rt'i ' _,_. l:
zur Kündigung geführt hat und daß das Interesse an den I jsi,or i19 i,. ', ',lii:qen

des Rechtsanwalts infolqedessen entfallen jst (BGr, rJ"teit i'' i

IiI ZR 190/79 (Düsseldorf), NJl^l 198?, S. 437).

'l tr,
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Neue Rechtsprechung zur Haftung des Steuerberaters/l^lirtschaftsprüfers
- Schaden durch Auf'lösung einer freien Rücklage zur Verbesserung des

Bilanzbildes?

Lei tsatz :

l'Jeisen Gesellschafter einer Gesellschaft mjt beschränkter Haftung den Steuerberater

äh,'in der Bilanz der Gesellschaft gebildete freie Rücklagen in der l,Jeise aufzulö-
sen, daß zugieich von der Gesellschaft an die Gesellschafter gegebene Dar'lehen

teilweise erfüllt werden, so entsteht weder der Gesellschaft noch den Gesellschaf-

tern ein Schaden, wenn der Steuerberater es unterläßt, sie auf die körperschaft-

und einkoffnensteuerl ichen Fol gen h'inzuweisen.

Zum angeb lichen Schaden der Gesellschaft:

Durch die Auflösung der auf dem "Reservekonto" geb'i'ldeten freien Rücklage'in Form

einer Zuführung in die Vermögen der geschäftsführenden Gesellschafter ist zwar

ein körperschaftsteuerpflichtiger Tatbestand geschaffen worden, der zu einer Steu-

ernachforderung von DM 33.140,-- geführt hat. Das erklärte Z'iel dieser "Umbuchung"

in der Bilanz 1979 war aber nach dem eigenen Vorbringen der Kläqerin in der Klage-

schrift eine Vereinheitlichung und Aufbesserung des Bilanzbi'ldes, um im Rahmen

eines bevorstehenden Bankgesprächs eine bessere Ausgangsposit'ion zu haben. Damit

wird deutlich, daß die Kreditwürdigkeit der Klägerin durch diese Maßnahme erhöht

werden sol I te.

Die Erwägung des Landgerichts, es habe die Möglichkeit bestanden, die Rücklage

demnächst in Jahren des geschäftlichen Verlustes zur Abdeckung der Verluste zu



verwenden, was keine Steuerpflicht auslösen würde, läßt außer acht, daß die Klä-
gerin diese Form der Auflösung der Ri.jcklage bewußt gewäh1t hat, um einen wirt-
schaftlichen Vorteil zu erzielen. Dieser ist nach der unwidersprochenen Behaup-
tung des Beklagten auch erreicht worden, indem die Klägerin ohne Liquiditätsver-
lust (durch Verrechnung mit der zurückzuerstattenden Körperschaftssteuer von
DM 33.745,") ihre Bilanz aufbessern und damit ihre Kreditwürdigkeit verbessern
konnte. Im übrigen steht auch dahin, ob und wann die Klägerin in der Folgezeit
entsprechende Verluste gemacht hätte. Diese Unklarheiten gehen zu Lasten der
K1ägerin, d'ie einen gegenwärtigen Vermögensschaden dar'legen muß.

Zum angebl'ichen Schaden der Gesejlschafter:

Das Finanzamt hat gemäß Steuerbescheiden vom 14.12.1981 von dem Gese'llschafter A

für das Steuerjahr 1980 DM 31.500,-- Einkommen- und Kirchensteuer nachgefordert,
von dem Gesellschafter B Dlvl 1.897,--. Der Grund liegt in der Tatsache, daß ihnen
Einkünfte von DM 103.696,99 (A) bzw. DM 10.000,-- (B) zugeflossen sind, die sie
zur Ablösung jhrer Darlehensschuld gegenüber der K'lägerin benutzt haben. Die von

dem Beklagten vorgenommene Auflösung des Reservekontos der Klägerin hatte für sie
also zunächst ein wirtschaftliches Ergebnis, dessen Vorteile die Nachteile weit
überwogen.

Die Klägerin kann nicht einwenden, daß sich durch die Auf'lösung der freien Rückla-
ge das Gesellschaftsvermögen und damit der Wert der Geschäftsanteile ihrer Gesell-
schafter entsprechend gemindert habe. Daß dies nicht der Fall war, ergibt s'ich aus

dem eigenen Vorbringen in der Klageschrift: Die Klägerin wollte m'it der Umbuchung

eine Vereinheit'lichung und Aufbesserung des Bjlanzbildes erreichen, um im Rahmen

eines bevorstehenden Bankgesprächs eine bessere Ausgangsposition zu haben. Damit

wird deutlich, daß die Kreditwürdigkeit der Klägerin durch d'ie genannte Umbuchung

erhöht werden sollte: Das ist ein w'irtschaft'licher Vorte'i'l .

Die Auflösung der freien Rücklage im l,lege einer Zuführung in die Vermögen der

Gesellschafter war für diese notwend'ig e'in einkommensteuerpflichtiger Tatbestand.
Eine etwaige Verschiebung dieser Maßnahme auf einen zukünftigen Ze'itpunkt hätte
zur Folge gehabt, daß auch d'ie Zinsen aus den aufgenommenen Darlehen weiterhin zu

entrichten ge\^Jesen wären. Auch insoweit jst njcht e.sichtlich" daß die Gesell-
schafter eine meßbare Vermögenseinbuße erl'itten hätten.

(OLG Düsseldorf, Urte'i'le vom 28.6.1984 - 18 U 56,/:r,l uncl 1B t-| ?4/84)
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Dezember 1 984

Fehl erquel'le: Antrag auf tJiedereinsetzung in den vorigen Stand

- Prüfungsschema für einen ordnungsgemäßen l^liedereinsetzungsantrag

- hlesentliche steuerrechtliche Probleme bei der Gewährung der
Hi ederei nsetzung :

Fristberechnung, Bekanntgabevermutung, Bekanntgabemän9el,
Zuste'l1ung gem. VwZG, Beweislast für Zugang beim Stpfl. oder
beim FA

- Rechtsprechung und Literatur zu Fragen der Wiedere'insetzung

Die Versäumung von Fristen ist auch weiterhin die häufigste Ursache für Regreß-

an s prljc he .

In den Gerling Informationen 1/83 waren dje Grundlagen für einen ordnungsgemäßen

hliedereinsetzungsantrag erarbe'itet worden. Diesen 0berblick haben wir nunmehr

aktual isiert und erweitert.

Bei der Erarbeitung eines Wiedereinsetzungsantrags können Sie das nachfolgende

Prüfungsschema zugrunde 1egen. Damit verbunden haben wir einen konzentrierten

überblick über die wesentlichen steuerrechtlichen Probleme und eine ausführliche

Verweisung auf wejterführende Literatur und Rechtsprechung

1. l^Jelche qesetzl'iche und wiedereinsetzunqsfähiqe Frist wurde versäumt?

t^liedereinsetzungsfähige gesetzl iche Frjsten sind:

- der Antrag auf Lohnsteueriahresausgle'ich gem. S 4Z Rns.2 Satz 3 ESIG

- der Antrag auf Steuerveranlagung des Arbeitnehmers gem. $ 46 Abs. 2

Nr. B ESIG,

- die Rechtsbehelfsfrist gem. 5 355 Abs. 1 A0'



- {qt Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. $ 110
Abs. 2 A0, S 56 Abs. II Satz I FGO

- die Revisionsbegründungsfrist sowie deren Verlängerungsfrist gem. 5 tZO
Abs.lSatz2FGO,

- der Antrag auf Investitionszulage nach dem Investitionszulagengesetz
5 s III IivZG,

- der Antrag auf Gewährung der l^lohnungsbau- und Sparprämie gem. S q
Abs. 2 WoPG, S 3 Abs. 2 SparPG.

Nicht zu den wjedereinsetzungsfähigen Fristen gehören:

- die Steuererklärungsfrist (S 149 Abs. 2 A0),da sie gem. $ 109 Abs. 1

Satz 1 A0 verlängert werden kann,

- vom Finanzamt gesetzte Fristen z.B. für die Begründung des Einspruchs,
- der Ablauf der Festsetzungsfrist oder Eintritt der Verjährung.

2. Wann waren Fristbeqinn und Fristende ?

a) Fristbeginn

Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf des

Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so wird bei der Berechnung der
Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der Zeit-
punkt fällt (S 1gZ nUs. 1 BGB). Bei Zustellung eines Steuerbescheides

am 10. eines Monats beginnt die Frist ab 11. des Monats zu laufen.

b) Bekanntqabevermutunq nach drei Tagen,' $ 122 A0

Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die Post übermitte1t wird,
gilt mit dem 3. Tag nach Aufgabe zur Post als bekanntgegeben, außer

wenn er nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist (S 122 A0).
Der am 10. eines Monats zur Post gegebene Steuerbescheid gilt mit dem

13. als bekanntgegeben, so daß die Rechtsbehe'lfsfrist mit dem 14. zu

laufen beg'innt.

Die Vermutung der Bekanntgabe gem.$ t22 Abs. 2 A0 g'ilt auch, wenn der

3. Tag auf einen Sainstag, e'inen Sonntag oder einen Feiertag fällt
(gfH gStgt. 1971 lr:jl II, S. ?"?6), bei einem Postnachsendeauftrag des

tmpfängers, bei pcstlagernden Zustel'lungen oder bei Einlage in ein Post-

'l
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fach (grH gste].1g62 Tei'l III, s . 496; offenlassend FG Hamburg EFG

1981, S. 488).
Nicht zu verwechseln mit der Fristberechnung gem. S l0g A0 und g 54 FG0.

c) Beweislast für Zugang und Zeitpunkt des Zugangs be im Steuerpfl i chti gen

Dem Finanzamt ob]iegt die Beweislast nach den Regeln des ersten
Anschei ns .

- Das Finanzamt weist den Tag der Aufgabe des Briefes zur post durch
handschrift'lichen Hinweis in der Steuerakte oder durch postausgangs-
buch nach. Das Datum auf dem Steuerbescheid hat keine hinreichende
Beweisfunktion (FG Köln vom 18.10.1992, Gerling Informationen z/83,
FG Rhein'land-Pfal z EFG 1983, S. S3Z) .

- Zweifel am Zeitpunkt des Zugangs bestehen, wenn der Adressat durch
substantiierte Erklärung erkennen räßt, daß er nicht rechtzeitig in
den Besitz des Briefes gekommen sein kann (BFH BStBl. 1g62 Teil III,
S. 496): Nachsendung wegen Wohnungswechsels (grH BStBl. 1962 Teil III,
S.454), am 3. Tag wurde keine Post ausgetragen, da Sonn- oder Feier-
tag (BFH BStBl. 1963 Teit III, S. 105).
Nachweispflicht des Finanzamts auch, wenn Vortrag des Steuerpflichti-
gen unglaubhaft, aber nicht widerlegbar ist (FG Hamburg EFG 19Bz
275 n.w.N. ).

- Bestreitet der Adressat den Zugang überhaupt, kann eine substantiiente
Darlegung des fehlenden Zugangs nicht verlangt werden, da er dazu nicht
in der Lage ist (BFH BStBl. 1975 Teit Ii, S.296).

d) Besondere Form der Bekannt gabe: Zustel 1uns (VwZG)

Die förmliche Zustellung eines Verwa'ltungsaktes wird dann vorgenommen,
wenn dies gesetz'lich vorgeschrieben ist, z,B. für Rechtsbehelfsentschei-
dungen gem. $ e6A Satz 1 A0, oder wenn das Finanzamt eine förmliche
Zustellung anordnet. Die Zustellung richtet sich dann nach den Vorschrif-
ten des Verwalturigszustellungsgesetzes ($ 122 Abs. 5 A0).

,
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Fol gende Zustel'l 'l ichkei ten bestehen :

- Zustellung durch die Post mit Zuste'llungsurkunde ($ g VwZe) oder mit
eingeschriebenem Brief (S 4 VtrZG),

- Zustellung durch die Behörde gegetl-Empfangsbekenntnis (5 5 VwZG)

oder gegen Vorlage der Urschrift (5 6 VwZG),

- Zuste'llung im Ausland (5 tq VwZG) oder öffentliche Zustellung
(5 ts VwZG).

- Kann an den Empfänger in Person nicht zugestellt werden, so ist unter
Beachtung aes $ 1l YwZG zuzustellen: Ersatzzustellung.

Beispie'l : Die Ersatzzustel'lung kann gem. 5 t 1 Abs. 1 und 3 VwZG nur
in där Wohnung bzw. im Geschäftsraum des Adressaten, nicht iedoch in
der l,lohnung einer Haus- oder Geschäftsangestellten erfolgen
(FG SaartanA ffe 1983, S. 582).

$ g nUs. 2 Y:y'ZG ]äBt eine Heilung von Formfehlern bei der Zustellung

hinsichtlich des Fristbeginns nicht zu.

Fehler der Zustellunqsurkunde:

- Wenn auf der Zuste'llungsurkunde als zuzustellendes Schriftstück ein

anderer als der tatsächl'ich zugeste'llte Einkommensteuerbeschejd ange-

geben ist und wenn als Geschäftsnummer die Steuernummer eingetragen

wurde. Als "Anschrift des Empfängers" gem. $ g RUs. 1 Satz 2 VwZG

genügt bei der zuzustellenden Sendung die Postfachangabe (BFH BSIB'1.

1983 Teil II, S. 699)

Folqe der fehlerhaften Zustel'lunqsurkunde: Sie führt nicht zur Unwirk-

samkeit der Zustel'lung selbst. Vielmehr gilt das Schriftstück in dem

Zeitpunkt a'ls zugeste'llt, 'in dem es der Empfangsberechtigte nachweisl ich

erhalten hat ($ 9 Abs. 1 VwZG; FG Berlin EFG 1982, S. 443).

Bei der Zustellung gegen Empfanqsbekenntnis (5 5 Abs. 2 VwZG) genügt für
die hlirksamkejt der Zustellung die Kenntnisnahme durch den Soz'ius, der

den Streitfall nicht bearbeitet, wenn die Sozietät im Rechtsbehelfsver-

fahren selbst bevollmächtigt wurde (FG Hamburg EFG 1983, S. 95).

e) Bekanntgabemänge1

Prüfen Sje neben den Fristfragen auch, ob die Bekanntgabe selbst ord-

nungsge'i,rä[i erfolgt, cienn nur dann w'ird z. B. d'ie E'inspruchsfrist'in

Gang g';s:i.:r.

c,1



- Bekanntqa be an Bevol'lmächtiqte

Hat der Steuerpflichtige ausdrücklich einen Empfangsbevol'lmächtigten

benannt, so ist grundsätzlich diesem zuzustellen. Nur in Ausnahme-

fällen kann gegenüber dem Steuerpflichtigen se'lbst dje Bekanntgabe

erfolgen, wenn das Finanzamt dies für erforderlich hält (BFH HFR

1962, S. 351 ).

Das Finanzamt darf aber" seine Handlungsweise nicht willkürlich ändern.

Hat es einer Person regelmäß'ig zugeste'l'lt, die nicht ausdrückl ich als

Bevo'llmächtigte bestellt war, so jst die unvermutete Zustellung an den

Steuerpflichtigen unwirksam (BFH BSIBl. 1965 Teil III, S. 389). Eine

Verpf'lichtung zur Zustellung an den Bevollmächtigten ist in der Regel

auch gegeben, wenn dieser Anträge gestellt hat (BFH BStBl. 1963

Teil III, S. 600).

Für die Zustellung von E'inspruchsentscheidungen gilt folgendes: Hat

der Bevollmächtigte eine schriftliche Vollmacht vorge'legt, darf nur

an ihn zugestel'lt werden ($ g nUs. t Satz 2 VwZG). Eine Zustellung an

der Steuerpfl'ichtigen selbst ist unwirksam. 
.

- Bekann eanEh tten

Die Bekanntgabe an nur einen der Ehegatten genügt, wenn unterstellt

werden kann, daß sich die Ehegatten gegenseitig zur Entgegennahme

bevollmächtigt haben. Dies gilt nicht

- wenn nur einer der Ehegatten die Steuererk'lärung unterschrieben hat'

- wenn dje Ehegatten getrennt leben oder geschieden sind,

- bei Schätzung der Besteuerungsgrundlagen'

- bei gesamtschuldnerischer Haftung für Ste1ierschulden, z. B. bei

gemeinschaftlichem Grunderwerb durch bejde Ehegatten (BFH BStBl.

1975 Teil II, S.465).

- Bekanntga be an Mitunternehmer

Etr:i ei rren an eine at-r,p'ische sti I I e Gesel I schaft gerichteten Steuerbe-

scheid ist es erforderl'ich, daß d'ie Mitunternehmer einzeln bezeichnet

:
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werden und die Art ihrer gesellschaftsrechtlichen Verbindung zum

Ausdruck kommt (BFH BStB'l . 1984 Teil II, S. 63).

f) Fristende

Bei Monatsfristen endet die Frist mit Ablauf desjenigen Tages, welcher

dem Tag vorangeht, der dem Anfangstag der Frist entspricht (5 188

Abs. 2 BGB). Beginnt die Frist am 11. eines Monats zu laufen, so endet

sie mit Ablauf des 10. des Folgemonats.

Fehlt der für den Ablauf maßgebende Tag, so endet die Frjst mit dem

Ablauf des'letzten Tages dieses Monats ($ tee RUs. 2 BGB).

Beispiel: Die am 3l .1. beginnende Frist endet am 28.?. bzw. 29.2.

Endet die Frist an einem Samstag, Sonntag oder einem gesetzl'ichen Feier-
tag, so gi'lt a'ls Fristende der Ablauf des nächstfolgenden Werktags

($ 108 Abs. 3 A0).

Die Frist läuft un 24.00 Uhr ab ($ teg RUs. 1 BGB). In diesem Zeitpunkt

muß das Schriftstück in die Verfüqungsmacht des Finanzamtes bzw. Finanz-

gerichts übergegangen sein. Achtung: Die Hinter'legung eines Benachrich-

tigungsscheins für Einschreibsendungen genügt nicht (gfH gStgt. 1976

Teil II, S. 76).

Beweis des Posteinganqs beim Finanzamt

Der Posteingangsstempel des Finanzamtes begründet die Vermutung, daß

das Schriftstück am angegebenen Tag eingegangen ist. Die Vermutung ist
widerlegbar. Beispiel: Hat ein Finanzamt - wje in der Regel - keinen

Nachtbriefkasten und ist es auch nicht bis 24.o0 Uhr mit einem zur Ent-

gegennahme von Rechtsbehelfsschriften befugten Bediensteten besetzt, so

'ist die Beweisvermutung des verspäteten Eingangs entkräftet, wenn der

glaubwürdige Vortrag des Steuerpf'lichtigen den Eingang der Rechtsbehelfs-

schrift noch am letzten Tag der Frist wahrscheinlich macht (FG Saarland

EFG 1983, S.7; vg1. auch: BFH BStBl, 1976 Teil II, S.680; FG Köln EFG

1982, S. 144; BFH BB 1983, S. 1375; tlestphal, Eingangsstempel des FA

kein Beweis für den Zeitpunkt des Eingangs eines Schrjftstückes beim FA

Rt. pi ,11A\ü-t tJ, Lt/W/.
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3. Warum traf Sie an der Verhinderunq. die Frist einzuhalten , keine Schuld?

In der Praxis werden am häufigsten nachfolgende l^liedereinsetzungsgründe

gel tend gemacht:

a) Arbeitsüberlastung

Ist grundsätzlich kein Wiedereinsetzungsgrund (BFH BStBl.1975 Te'il II,
s.213).

b) Verletzung des rechtlichen Gehörs - Fehlen der erforderl'ichen Begründung

des Verwal tungsaktes

Nach $ 126 Abs. 3 A0 gi'lt die Versäumung der Rechtsbehelfsfrist nicht
als verschuldet, wenn einem Verwaltungsakt die erforderljche Begründung

fehlt oder dje erforderliche Anhörung eines Betei'ligten vor Erlaß des

Verwaltungsaktes unterbl ieben und dadurch die rechtzeitige Anfechtung

des Verwaltungsaktes versäumt worden ist. Eine völ1ig unzutreffende

Begründung steht ejner fehlenden Begründung gleich (N'iedersächsisches

FG EFG 1979, S. 579 bestritten). t^lurde im Steuenbescheid jn einigen Punk-

ten ausdri.jcklich von der Erklärung abgewichen, aber njcht al le Abweichungs-

punkte im Bescheid aufgeführt und jm übrisen darauf hingewiesen, daß die
Anderungen dem Steuerberater mjtgeteilt worden seien, was tatsächlich nicht
der Fall war, so fehlt es am Ursachenzusammenhang für die Versäumnis der

Einspruchsfrist (FG Baden-Württemberg EFG 1983, S. 586).

Die Verletzung der Anhörungspflicht kann, wenn die Abweichung im Steuer-

bescheid erläutert ist, allein nicht zur l,liedereinsetzung führen
(FG Hamburg EFG 1982, S. 274).

c ) Krankheit

Entsche'idend ist, ob es sich um eine p1ötzliche und unvorhersehbare Erknan-

kung handelt oder um eine solche,be'i derimmer wieder Rückfälle auftreten
(FG NürnUerg EFG 1 976,S .24?:Vertreterbestel'l ung notwendig) .Gegenüber dem

Perscnal ist anzuordnen,daß der Vertreter be'i einem Rückfall unverzüql'ich

benachrichtigt wird. Zur besonderen Sorgfaltspflicht bei schlechtem Gesund-
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heitszustand und notwendigen Vorkehrungen: FG Köln EFG 1983, S. Z6G.

d) Urlaub

Der Steuerberater hat für Vertretung zu sorgen bzw. zumindest die recht-
zeitige Bearbeitung frjstabhängiger Vorgänge sicherzustellen
(FG Düsseldorf EFG 1984, S. 185).

e) Verzögerungen im Postverkehr

Im Regelfal'l kann der Steuerberater damit rechnen, daß ein rechtze'itig
zur Post gegebenes Schreiben innerhalb der gesetzlichen Frist ankommt.

Voraussetzung: Nachweis des Postausganges durch Vorlage des Postausgangs-

buches bzw. eines Fristenka]enders mit Absendevermerk (ausführl'ich:

Gerl ing Informationen 23184).

Längere Laufzeiten möqlich: Per Einschreibebrief (BFH BStBl. 1971

Teil II, S. 143); bei Versendung vor Fe'iertagen (BfH BStBl. 1973 Teil II,
S. 524); wenn der Rechtsbehelf bei einer unzuständ'igen Behörde eingelegt
wurde und diese das Schreiben verspätet an die zuständige Behörde weiter-
leitet (BFH BStBl. 1968 Teil II, S. '121; BGH VersR 1981 , S. 1126;

FG Nürnberg EFG 1981, S. 162).

f) Büroversehen des Steuerberaters/l,li rtschaftsprüfers

Die Fristversäumnis ist entschuldbar, wenn sie trotz Bestehens eines

ordnungsgemäß eingerichteten Bürobetriebes e'intrat. Es müssen Vorkehrun-

gen getroffen werden, d'ie unter normalen Umständen die Beachtung der

Fristen gewährleisten: die Führung eines Fristenkontrollbuchs, der Ver-

merk des Fristablaufs in der einzelnen Sache (BFH HFR 1980, S. 11;

BStBl. 1973 Teil II, S. 169), d'ie Fristenberechnung und Führung des

Fristenkontrollbuchs durch ein gut ausgebildetes, nach 1ängerer Tätig-
keit zumeist fehlerfrei arbeitendes und sorgfä1t'ig ijberwachtes Personal

(BFH BStBl. 1969 Tei'l II, S. 190), Streichung der Eintragung erst, wenn

Schre'iben unterzeichnet und postfert'ig (BFH BSIBI . 1984 Teil II, S. 441 ,

BStBl. 1983 Teil II, S. 229; a119. zur Ausgangskontrolle: Gerf ing

Informati onen 23/84).
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Ein Büroversehen liegt nicht vor, wenn die Sache dem zuständigen Bear-
beiter vorgelegt wurde und dieser die Frist versäumt (BFH BSIB'I. 1961
Teil III, S. 447).

Versäumen Boten oder Angestellte eine Frist, so wird dies dem Steuerbe-
rater/l'Jirtschaftsprüfer nur dann zugerechnet, wenn er bei ihrer Auswahl
oder Beaufsichtigung schuldhaft gehandelt hat. Sie sind bei der Beför-
derung von Schreiben auf den drohenden Fristab'lauf aufmerksam zu machen
(BcH HFR 1980, s. 298).

4, Haben Sie die Frist für den l^liedereins etzungsan t rag eingehal ten?

Antragsfrist: 1 l'ronat nach Lregfa|r des Hindernisses ($ t t0 Abs. 1

Satz 1 A0).

Wegen der Fristberechnung: vg1 . Tz. Z.
Im Klageverfahren gilt für den hl'iedereinsetzungsantrag eine 2-1^1ochenfrist
($ s0 FGo).

l^lann entfällt der Hi ndern i s d?

l''lenn dem Steuerpflichtigen oder seinem Vertreter begründete Zweifel an der
Fristeinhaltung kommen oder bei ordnungsgemäßer Bearbeitung hätten kommen
müssen (BFH BStBl. 1963 Teit III, S. 103).

Ist der Steuerbescheid nicht zugegangen, so beginnt die Wiederein.setzungs-
frist erst, wenn er besorgt wurde und der Steuerpflichtige bzw. sein
Berater Gelegenheit hatte, die Rechtslage zu erkennen (grH gstat. 1966
Teil IiI, S. 561). Beachten Sje die Ausschlußfrist:
Ein Jahr seit Ende der versäumten Frist, es sei denn, daß ein Tätigwerden
Ihnen infolge höherer Gewalt unmöglich war (S tt0 Abs. III A0, $ 56 Abs. III
FGO). i^Jeiterer Ausnahmefall: FG Hamburg EFG lggz, s. 4g0.

5. ist der' Antra an eine Form ebunden ?

Grundsätz'lich nicht, doch empfiehlt es sich zur Vermeidung von Mjßverstär,:t-
nissen, den Antrag grundsätzlich schriftlich zuzuste'llen. Das gilt insbe-
sot:dere' wenn die versäumte Handlung selbst formgebunden ist (:.8. $ s:,; ,,,1).

B6



6. Haben Sie a'l'le Tatsachen zur Begründunq des Antraqes 'innerhalb der Frist
vorgetragen?

Tragen Sie al'le Tatsachen vor, die bei der Entscheidung zu berücksichtigen
sind. Legen Sie im einzelnen Ihre Büroorganisation dar, berichten Sie über die
Eignung der Mitarbeiter (Ausbildung, Erfahrung pp.), deren Belehrung durch
Sie (wann, mit welchem Inhalt) und wie Ihre stichprobenweise überwachung
(wann, wje oft) erfo'lgte. Bei krankheitsbedingter Fristversäumnis machen Sie
Ausführungen zur Unvorhersehbarkeit und zur Schwere der Krankheit. Ergänzungen
des sachvortrags sind mög1ich (BFH BStBr. 1978 Teil II, s. 240).

Die rechtze'itige Nachholung der versäumten Rechtshandlung ($ 5O RUs. 2 Satz
IIi und IV FGO) tagt die Pflicht, die Hinderungsgründe innerhalb der Z-!,lochen-
frist vorzutragen, unberührt (BVerfG vom g.z.1gg3 stRK g 56 FGo, 349 i. BFH

vom 30.5.1984 - I R 2/84 unveröffenilicht).

Rechtsausführungen, die für einen vollständigen l,liedereinsetzungsantrag nicht
notwendig sind, können jederze'it nachgeschoben werden.

7. Haben Sie die Tatsachen zur Begrijndunq des Wiederein setzunqsantraq s glaubhaft
qemacht?

G'laubhaftmachung erfordert die Darlegung der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
des behaupteten Hinderungsgrundes. Die Glaubhaftmachung ist an keine Frist
gebunden (vgl. Gerling Informationen 3/82). Glaubhaftmachung ersetzt den

Beweis und kann zur t^liderlegung selbst der Beweiskraft eines Eingangsstempels
des Gerichts oder der Finanzbehörde genüoen (geH VersR 1983, S. 491; FG Nürn-
berg EFG 1983, s.537; FG Saarland EFG 1983, s. 7; BFH BB 1993, s. 1375).
Zur Glaubhaftmachung kann ein sch'lüssiger Sachvortrag und die Vorlage von

eidesstattlichen Versicherungen genügen, wenn der Geschehensablauf wahr-
scheinl ich erscheint.

8. l^lieder.einsetzung ohne Antraq?

Die Wiedereinsetzung kann ohne Antrag gewährt werden, wenn 'innerhali. der
[,Jiedereinsetzungsfrist d'ie versäumte Handlung nachgeholt worden 'i:, ,i rii
Abs. 2 Satz III A0, 5 56 Abs. 2 Satz IV FG0). on dies auch f ür da,:,. ''ir;:.\z*
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gerichtliche Verfahren g'i'lt, ist streitig. Bejahend: BFH BStBI . 1978

Tei'l II, S. 390; verneinend: BFH BStBl . 1977 Teil II, S, ?46; vermitte'lnd:
FG Rheinland-Pfalz EFG 1983, S. 619, danach sol'l eine l,liedereinsetzung ohne

Antrag nur dann möglich sein, wenn sich die Gründe hjerfür aus der innerha'lb
der 2-Wochenfrist nachgeholten Rechtshandlung selbst ergeben oder akten-
kundig sind.

9. Haben Sie die versäumte Handlung nachgeholt?

Innerhalb der Frist für den l,'liederejnsetzungsantrag jst auch die versäumte

Handlung selbst nachzuholen ($ tt0 Abs. 2 Satz III A0,5 56 Abs.2 Satz III
FGO). Andernfalls ist auch der Antrag auf tljedereinsetzung unzuläss'ig. Eine

bestimmte Reihenfolge ist nicht einzuhalten, so daß es ausreicht, wenn z.B.

der verspätete Einspruchsschriftsatz vor dem fristgemäßen l^liedereinsetzungs-

antrag dem Finanzamt zuging.

tlei terführende Hi nwei se zu Fragen der t^li ederei nsetzung :

Ap'itz l,.liedereinsetzung in den vorherigen Stand im Fal le
feh'lender Begründung eines Verwaltungsaktes oder
fehlender Anhörung eines Steuerpflichtigen
($ 126 Abs. 3 A0) DStR 1984, S. 584

Hermstädt

Kempermann

Koehl er

Macher

Antrag auf l^liedereinsetzung in den vorigen Stand
BB 1977, S. 587

Adressierung und Bekanntgabe von Steuerbesche'iden
DSIR 1979, S. 63 ff.
trl'iedereinsetzung in den vorigen Stand - Beispiele
in ABC-Form - Nl^lB Fach 2, S. 4349 ff .

Folgen fehlerhafter Bekanntgabe eines Steuerbescheides
DSIZ 1980, S. 409 ff.
überschreiten der normalen Postlaufzei t und l'lieder-
einsetzung DVR 1977, S. 38

Oswal d

,qg

":re-
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Rei chel

Re i chel /Mi ttel städt

Rößl er

Rößl er

Rohner

Schlücking

Seybo'ld

We stpha'l

BdF

BdF

OFD Bremen

Die Wiedereinsetzung in den vorjgen Stand im Sp'iegel
der Rechtsprechung - eine Dokumentation Stb 1977,
S. 419,557; 1978, S. 137;1979, S. 269;1983, S. 253

Bekanntgabe und Zuste'l1ung im steuerlichen verwal-
tungs- und finanzgericht1ichen Verfahren StB 1980, S.177

Beginn der Rechtsbehelfsfrist bei nach 5 122 II A0
bekanntgegebenen Steuerbescheiden DStZ A 1979,
s. 451

Zwe'ife'lsfragen bei Einkommensteuerbescheiden gegen
Ehegatten DSIR 1984, S. 354

Die l^liedereinsetzung a1s Hilfsmjttel bei mangelhafter
Begründung von Steuerbesche'iden DSIR 1982, S. 25

Zur Bekanntgabe von Steuerbescheiden BB 1982, S, 917

Formell fehlerhafte Steuerbescheide DSIR 1982,
s. 275

Eingangsstempel des FA kein Beweis für den Zeitp
des Eingangs eines Schriftstückes beim FA BB 19

s. 2178

unkt
83,

)

Schreiben vom 24.11.1975: Grundsätze zur Adressie-
rung und Zustellung von Verwaltungsakten
SIEK AO 5 39

Schreiben vom 30.4.1982 - IV A 7/S 0284/10/82:
Zur Bekanntgabe an Personengesellschaften, iuristi-
schen Personen, an Haftende, 'in Fällen des Konkurses
und der Gesamtrechtsnachfolge (BB 198?, 912, 1161,
1290, 1474, 2170)

l^liedereinsetzung nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrjst
e'ines während der Abwesenhejt ergangenen Verwaltungs-
aktes StEK A0 1977 5 110 Nr' 2.



Januar 1 984

1 / 84 Zurückbehal tung srecht an den Handakten wegen Gebührenans prüchen

und Belehrungspf'licht über drohenden Fristablauf

(BGH, Urteil vom 11.10.1983 - VI ZR 95/AZ - OLG München,

LG München I )

Eine auch für Steuerberater und l^lirtschaftsprüfer wichtige Entscheidung, wenn

diese wegen rückständiger Gebührenansprüche Unterlagen des Mandanten zurückbe-
hal ten wol len:
Lei tsatz:
Hat ein Rechtsanwalt von seinem Mandanten sämtliche diesem zur Verfügung
stehende Unterlagen erha'lten, so verletzt er die nachvertragliche Pflicht aus

dem Anwaltsvertrag, wenn er trotz dnohender Verjährung nach Beendigung des

Mandates wegen Nichtzahlung der Gebühren weder diese Unterlagen an den Mandan-

ten zurückgibt noch ihn anderweitig auf die drohende Verjährung hinweist.

Anmerkunq:

Vgl. zum Zurückbehaltungsrecht an Buchhaltungsunterlagen und Computerlisten
Gerling Informationen 10/82 und 10/83.

9
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? / 84 Haftunq aus fehlerhaftem Gutachten gegenüber Dri tten;
Sorqfa'ltspfl ichten eines Sachverständi gen

(BGH, Urteil vom 2.11.1983 - Az. IV a ZR 20/82 -
OLG Nürnberg, LG Nürnberg/Fürth )

1 . Zur Frage, unter wel chen Voraussetzun gen die Annahme eines Vertrages mit
Schutzwirkunqen für Dritte davon abhängt, daß einem Vertragspartner das

t^loh'l und Wehe des oder der Dritten anvertraut ist:

a) Es ist heute in Literatur und Rechtsprechung anerkannt, daß durch e'inen

schuldrechtlichen Vertrag Schutzpflichten zugunsten von Dritten begrün-

det werden können, die selbst keinen Anspruch auf die Hauptleistung aus

dem Vertrag haben (vgl. BGH NJt^l 1982, S. 2431).

b) Schutzpflichten können auch zugunsten von solchen Personen begründet

werden, die dem Vertragspartner nicht namentlich bekannt sind. Ebenso-

wenig ist erforderlich, daß der Vertragspartner die genaue Zah'l der in
den Schutzbereich einbezogenen Personen kennt (BGH Band 26, S. 365,371;
Band 33, S. 247,249; Band 55, S. 11,18; NJW 1956, S. 1193,1159, 1676;

NJI{ 1965, S.1757). Erforderlich ist allerdings, daß die zu schützende

PersonenqrupDe objektiv abqrenzbar ist.
c) Der BGH hat mehrfach bei der Entscheidung darüber, ob eine bestimmte

Person in den Schutzbereich eines Vertrages einbezogen ist, darauf abge-

stellt, ob das Wohl und l,lehe dieser Personen dem Vertragspartner der

10



schutzpf'lichtigen partei anvertraut war. Diese Entscheidungen sind
jedoch nicht dahin zu verstehen, daß der BGH ausschließlich unter diesen
Voraussetzungen die rechtliche Zuläss'igkeit dieses Vertragstyps bejahen
wollte. Sie betreffen vielmehr lediglich die Frage, unten welchen Voraus-
setzungen al'lein aufgrund der objektiven Interessenlage - d.h. also ohne
einen konkreten Anhaltspunkt in ausdrücklichen Parteierk'lärungen oder im
sonstigen Parteiverhalten - die stillschweiqende verejnbar unq e'l ner
Schutzpflicht fi.jr Dritte anz unehmen ist.

Bei der Beauftragung eines Sachverständigen kommt es häufig vor, daß das zu
erstattende Gutachten als Grundlage für die Entscheidung von personen die-
nen soll' die zum Sachverständigen nicht in vertraglichen Beziehungen
stehen (vg] . BGH NJI^I 1982, S. 2431; 1993, S. 1053).

2. Zur So fal ts licht eines Sachverständi n bei der Bewertun g eines Hausgrund-
s tüc ks

Ein Sachverständigengutachten muß sich auf Tatsachen und nicht auf Mutmaßun-
gen oder Unterstel'lungen stützen. Von der Voraussetzung, daß 14ohnungen frei
finanziert seien, durfte der beklagte Sachverständige daher nur dann aus-
gehen' wenn er sich davon überzeugt hatte, daß diese Voraussetzung zutraf.
Sind dem Sachverständigen die für die Beurtei'lung maßgebtichen Umstände
nicht bekannt, muß er sie beim Auftraggeber erfragen, u. u. auch andere
Ermittlungen anstellen (etwa Anfragen bei Behörden). ateibt diese Bemühung
erfolglos, so darf er zwar sein Gutachten auf Unterstellungen aufbauen, muß
dies jedoch in dem Gutachten kennilich machen.

3. Zur Frage des mitwjrkenden Verschul dens

Es ist selbstverständlich, daß an die Erkenntnisfähigkeit des sachverständi-
gen Beraters höhere Anforderungen zu stellen sind als an die seines Auftrag-
gebers. l'rlenn dieser die Fehler nicht erkennt, die dem Berater oder Gutachter
unterlaufen sind, so kann allein daraus in der Regel nicht ein mitwirkendes
Verschulden hergeleitet werden. Hier könnte es möglicherweise u.a. darin
gefunden werden, daß dem Kläger d'ie erhebliche Differenz zwischen dem vom

11



Ebke:
\-

-'/ Schul ze

beklagten Sachverständigen geschätzten Wert und dem tatsächlich gefonder-
ten Kaufpreis nicht aufgefallen ist. Der Tatrichter wird zu prüfen haben,

ob solche Abweichungen zwischen den theoretischen Berechnungen der Sach-

verständigen und den Preisen am Immobilienmarkt etwas Ungewöhnliches sind.
Keinesfalls kann ein etwaiges Mitverschulden des K1ägers für so schwerwie-
gend angesehen werden, daß es jede Haftung des Beraters oder Gutachters
ausschl ießen würde (BGH t^lM 1965, S. 288; RGZ Band 129, S. 109 , 114; Soergel-
Müh'f I zla Rdn. 34).

l,lei terf ührende Rechts rechunq und Literatur zu Fragen der Haftung des

Steuerberaters/l^li rtschaftsprljfers gegenüber Dri tten

Boecken: D'ie Erweiterung der Verantwortlichkeit des Abschluß-
prüfers durch die neuen aktienrechtlichen Bewertungs-
vorschriften, Diss. Köln 1969, S. 64 ff.;
Haftung des t^lirtschaftsprüfers gegenüber dem Kredit-
geber bei unrichtiger Vermögensaufstel'lung, BB 1957,
S. 495;

Die Haftung des ldirtschaftsprüfers gegenüber Dritten,
BB 1975, S. 723;

Die Haftung des I.Jirtschaftsprüfers und des C.P.A.
gegenüber Dritten, Diss. Hamburg 1977;

Die vertragliche Haftung des Wirtschaftsprüfers gegen-
über Dritten, DB 1974, S. 905;

l,li rtschaf tsprüfer und Dri tthaftung , 1 983 ;

Grundprobleme der Dritthaftung be'i Verletzung von Aus-
kunfts- und Beratungspfl ichten in der neueren Recht-
sprechung, JuS 1983, S. 8l ff;
3/81 - Haftung gegenüber Dritten aus dem stillschwe'i-'genden 

Aus kunftsver"trag ;
16/81 - 7ur Haftung eines l,lirtschaftsprüfers/Steuerbe-
raters für den Kreditschaden einer Bank;
13/AZ - Steuerberatungsvertrag mit Schutzwirkung
zugunsten des Kreditgebers;
5/83 - Anforderungen an ein steuemechtliches Gutach-
ten;
5/83 - Steuerberatungsvertrag mit Schutzwirkung
zugunsten der Gesellschafter;

Fa ber :

Czech:

Ders. :

Durchl aub:

Gerl i n -Informationen:

t
t
r
I
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Gräfe-Suhr:

l,lestrick:

B G H:

OLG Saarbrücken:

LG Zweibrücken:

Die Haftur'9_qe! Steuerberaters in zivilrechil icher,
steuerrechtl icher und steuerstrafrechil icher sicht,
Nl,lB Verl ag ,l978, S. 6 ff m.w.N. ;

Abschlußprüfung yf'd Abschlußprüfer nach geltendem
und zukünftigem Aktienrecht 1963, S. 92 if;
Urteil vom 25.4.19G1, DB 1961, S. g37;

Urteil vom 12.7.,1978, 88.1928, S. 1434 (rechtskräftig
nach Rücknahme der Revision - VII ZR ZSi/le --an
10.10.1980);

urteil vom 30.6.1982 - 7 o 70/77 - nicht rechtskräftig -zrP 1982, S. 1096
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3 / 84 Rückqabe von Geschäftsunterl aqen und Beleqen des Mandanten

- Beweisnot des Steuerberaters
- Zurückbehal tungsrecht?

(0te Oüsseldorf, Urte'il vom 29. Juni 1983 - Az. 11 U 38lg3;
LG Düsseldorf, Az. 3 0 727/82)

Der ehema'lige Mandant e'ines Steuerberaters verlangte im Wege einer einstweiligen
Verfügung Herausgabe von Geschäftsunterlagen und Belegen.

Der Steuerberater versicherte, daß die Belege zwischenzeitlich zurückgegeben

worden seien. Demgegenijber behauptete der Mandant, die Belege nicht zurück-
erhalten zu haben.

Auf der Grundlage dieses Sachverhaltes traf das OLG Düsseldorf folgende Fest-
stel I ungen:

Es liegen einander widersprechende eidesstattliche Versicherungen vor. Der

Senat sieht sich nicht in der Lage zu entscheiden, welche von ihnen den

wahren Sachverhalt wiedergibt oder welchem der jewei'l'igen Personen mehr

Glauben geschenkt werden kann. Unter diesen Umständen ist eine Rückgabe der
Belege nicht glaubhaft gemacht. D'iesen Nachteil muß der Verfügungsbeklagte
(Steuerberater) tragen, denn im Rahmen von $ 667 BGB muß er die Rückgabe

der ihm zur Bearbeitung überlassenen Unterlagen beweisen.

\

14



t ,

?

3

An eigenen Geschäftspapieren und Buchhaltungsunter'lagen des Mandanten

besteht kein Zurückbehaltungsrecht.

Die Dring)ichkeit der einstweif igen Verfügung fo'lgt aus der. Natur der
herausverlangten Unterlagen und weiter daraus, daß diese zur Erledigung
der an s'ich dem Verfügungsbeklagten (Steuerberater) ursprünglich übertra-
genen steuerberatenden Aufgaben dringend benötigt wurden, zuma'l für die
Erledigung der darauf aufbauenden Arbeiten bestimmte Termine bei den

Finanzämtern zur Vermeidung von Nachteilen eingehalten werden müssen.
All dies rechtfertigt auch im Wege der einstwejligen Verfügung Herausgabe
an sjch selbst und n"icht nur an einen Sequester zu verlangen.

Hinweis zur Schadenverhütun g:

Nach Kenntnis dieser Entscheidung des OLG Düsseldorf wird drinqend em pfohl en ,
die Rückgabe von Geschäftsunterlagen und Belegen nur gegen Quittung des Empfän-
gers vorzunehmen. Dabei sollte darauf geachtet werden, daß in der Empfangsbe-
stätigung Art und Umfang der zuri.ickgegebenen Unterlagen gekennzeichnet sind.

Wei terführende Rechtspr"echungs h i nwe i se

Kein Zurückbehaltungsrecht an
Computer'listen:

OLG Stuttgart vom 1.12.1981,
Gerling Informationen 10/82;
OLG Düssel dorf vom 1 2.3.1982,
Gerl ing Informationen i0/83.

,]

Zurückbeha 1 tungs recht
Pflicht zur Belehrung
Fri stabl auf:

an
üb

Handakten und
er drohenden

BGH vom 1 1 .1 0.1 983,
Gerl ing Informationen 1 /84.

15
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4 / 84 Versi cherun gsschutz aus der Ve rmöq ensschaden -Haftpf I i cht-
versicherunq bei Schäden an Mand antenunterl aqen?

Dje Vermögensschaden-Haftpfl'ichtversicherung deckt primär den Bereich solcher
Schäden ab, die weder Personen- noch sachschäden sind.

Den Versicherungsnehmern häufig unbekannt ist d'ie in beschränktem Umfan vorge -
nommene Deckunq von Sachschäden in den A'l 1 gemeinen Versicherungs-Bedingungen
zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ($ t II AVB). Diese kann zum Ein_
tritt des VH-Versicherers führen, wenn durch fahrlässiges Verhalten des ldirt-
schaftsprüfers/Steuerberaters oder von deren Büropersonal Mandantenunterlagen
beschädigt werden

Die Versicherungs-Bedingungen weisen darauf hin, daß nicht nur die Beschädigung
und die Vernichtung von Sachen als Sachschäden anzusehen sind, sondern auch
deren Abhandenkommen (S 1 I AVB). Der Versicherungsschutz besteht aber nicht

) bei dem Abhandenkommen von Geld, geldwerten Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapie-
ren und blanco indossierten 0rderpapieren ($ t II 2 AVB).

Die Höhe der maximalen Versicher unqslei stunq bei Sachschäden ist beschränkt auf
1/4 der im Versicherungsvertrag genannten Deckungssumme.. (Beispiel: Höchst-
deckung pro Schadenfall DM 500.000,-- beinhaltet eine Höchstdeckung für Sach-
schäden von DM 1 25.000,--. )

16
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Darüber hinaus ist die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers bei Sach-
schäden erheblich höher und beträgt 25 % des gedeckten Sachschadens (S g lt
3 AVB).

Zum Schutz gegen Feuer-, Explosions-, Einbruch-Diebstahl-, Leitungswasser-
und Sturmschäden: vgl. Enters StBg ,l929, S. ZZ1 f.

17
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5 84 Haftunqsbeqrenzunsen in Mandatsverträ qen

l. Teil

Die tendenziell steigende Höhe von Regreßforderungen macht es notwendig,

über Haftungsbegrenzungen nachzudenken.

Sie sollten mit Ihrem Mandanten die Vereinbarung von Haftungsbeschränkungen

insbesondere bei nachfolgenden Situationen erörtern:

- bei e'iner kurzfristigen Beauftragung, so daß Ihnen keine hinre'ichende

Zeit für eine grllndliche Bearbeitung verbleibt;

- bei steuerrechtl ichen Spezialfragen, die entweder bisherin Ihrer Praxis

nicht a.nfielen oder die für den Mandanten besondere wirtschaftl iche

Risiken beinhalten (2.8. körperschaftssteuerrechtliche Fragen von Mandanten

mit Auslandsbezug, Bewertungsfragen beim Kauf jmmaterieller Anlagewerte

von der Muttergesel I schaft etc. ) ;

- bei schwierigen steuerrechtlichen Fragen, die vom Gesetzgeber n'icht

bedacht und von der Judikatur bisher n'icht geklärt wurden;

- bei unentge'ltl ichen Beratungen.

1B



1. Teil: Haftunqsbeschränkunqen in einer Ein zel verei nbarunq

In einer zwischen Ihnen und dem Mandanten ausgehandelten Vereinbarung - kein
Formular - können Sie Haftungsbeschränkungen sowohl hinsichtlich der Haftungs-
höchstsunrne als auch hinsichtl ich des Verschuldensgrades durchfi.jhren. Die
gesetzlichen Bestimmungen des AGB-Gesetzes behjndern weder direkt noch sjnn-
gemäß die wirksamkeit derartjger einzelvertraglicher Regelungen.

Eine im Grunde selbstverständl iche gesetzliche Ejnschränkung befindet sich
'in 5 ZZO nUs. 2 BGB: Danach kann die Haftung für vorsätzliches Verhalten
nicht abbedungen werden.

Daneben kann die Anerkennung einer Haftungsbeschränkung versagt werden, we'il
s'ie den guten S'itten und den Grundsätzen von Treu und Glauben ($$ tgA, 242 BGB)

wi derspri cht.

Nicht zuletzt müssen Sie das Standesrecht der l^Jirtschafts prüfen und/oder
Steuerberater beachten :

Standesrichtlinien der Steuerberater und Steuerbevollmächtigten (5 20)

l. Die Vere'inbarung des Ausschlusses der Haftung des Steuerberaters oder
Steuerbevollmächtigten für Berufsversehen ist nur in besonderen Aus-

nahmefäl1en, z.B. bei einem außergewöhnlich großen oder n'icht überseh-
baren Risjko, zu1ässig

?. Eine vertragliche Beschränkung der Haftung ist statthaft, soweit das

Haftungsrisiko'im Einzelfall den Betrag von DM 100.000,-- übersteigt.
Der Ausschluß einer Haftung für mündl'iche oder telefon'ische Auskijnfte
ist zulässig.

4 . ver"ei nbarungen jm Si nne der Absätze 1 bi s 3 sol I en schri f tl 'ich

getroffen werden

3

19



7

Standesri chtl i nien der l,'li rtschaftsprüfer

Richtungswe'isende Feststellungen zum Abschnitt vl "berufswürdiges
Verhal ten ":

Der Wirtschaftsprüfer darf die Haftung fiJr Berufsversagen nur in besonde-

ren Ausnahmefäl len ausschl ießen. Durch eine Haftungsbeschränkung darf die
Mindesthöhe der gesetziich vorgesehenen Deckungssumme nicht unterschritten
we rden .

Ha ftu n qs fre i ze i chnun q flir le'ic ht fahrlässiqe Pfl ichtverl etzunq

Eine derartige Freizeichnung schejnt unbedenklich zu sejn (OLG Köln DSIR 1967,
S.332). Im Ejnzelfall problematisch ist die Abgrenzung der leichten Fahrläs-
sigke'it von der groben Fahrlässigkeit.

Haf tunqsf rei zeichnun g nicht nur für leicht fahrlässi ge , sondern auch grob fahr-
lässi e Pfl i chtverl etzun

Diese Haftungsbeschränkung ist problematisch, da darin ejn Verstoß gegen Treu

und Glauben gesehen werden kann. Die Freizeichnung für offensichtliche Fehler
widerspricht der Berufsstellung und dem Vertrauen in dje Berufsausübung des

Steuerberaters oder lrlirtschaftsprüfers (so z.B. Deutsch VersR 1974, S. 307;

Bunte BB 1981, S. 1069). Eine derartige Haftungsbeschränkung sollte nur im

Ausnahmefall verejnbart werden: Wenn der Mandant Sje sehr spät beauftragt bzw.

Sie in Termindruck kommen, weil Sie nicht rechtzeitig die notwendigen Infor-
mationen erhalten. Es sollte dann das Motiv für dje Haftungsbeschränkung ange-

geben werden: "Aufgrund des weitgehend ungeklärten Sachverhalts und/oder der

Eil bedürftigkeit und/oderim H jnbl ick auf die Bear"beitung nach ausländischem

Recht...."

Haftunqsfreizeichnunq für ejn geschal tete Spezial isten

Es kann sich d'ie Notwendigkeit bei steuerrechtlichen Spezialfragen ergeben,

einen Berufskollegen einzuschalten, der sich mit dieser Materie vertieft
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beschäft'igt hat. Wird dieserim Rahmen Ihres Mandatsvertrages, d. h. als Ihr
Erfüllungsgehilfe eingeschaltet, so sollten Sie e'inen völligen Ausschluß e.iner
Haftung gemäß $ ZZA BGB vereinbaren.

Beschränkung auf eine Haftun gshöchstsumme

Derartige Haftungsbeschränkungen sind zulässig.
Beachten Sie aber die standesrechtlichen Regelungen. Steuerberater sollten
daher die Haftungshöchstsumme njcht unter DM 100.000,-- vereinbaren. Der pirt-
schaftsprijfer sollte entsprechend der Verordnung über die Berufshaftpflicht-
versicherung der l^lirtschaftsprüfer und vereidigten Buchführer vom 8.12.1967
keine Haftungsbegrenzung unter DM 500.000,-- vere'inbaren.

Bei Aufträgen, die ein erheblich höheres Schadenrisiko vorhersehen lassen,
sollten Sie eine angemessene höhere llaftungshöchstsumme verejnbaren und glejch-
zeitig mit Ihrem Berufshaftpflichtversjcherer eine entsprechende Versiche-
rungssumme vere'i nbaren.

Ist Ihr Mandant mit einer Haftungsbeschränkung z.B. auf die Deckungssumme

Ihrer Berufshaftpff ichtversicherung nicht einverstanden, sollten Sie ihm anbie-
ten, eine speziell auf das wirtschaftl'iche Risiko seines Mandates zugeschnjtte-
ne Haftpflichtversicherung fljr Vermögensschäden abzuschließen. Legt er auf die
Absicherung eines hohen Risikos Wert, so ist es in der Regel mög1ich, sich die
Prämie als Teil des Honorars ersetzen zu lassen.

Haftun sfre'izejchnung bei mündlich oder telefonisch ertei I ter Auskunft

Die zivilrechtliche l,lirksamkeit einer derartigen Haftungsbegrenzung erscheint
nicht zweifelhaft. Allerdings kann damit nicht dje Haftung wegen vorsätzl'ich
sittenwidriger schädigung gemäß $ 826 BGB ausgeschlossen werden.

Steuerberater und l.lirtschaftsprüfer haben ejn erhebliches sachliches Interesse
an der Verei nbarung ei ner Haftungsbeschränkung f i.ir derarti ge "Nebenl e'istungen " .

Denn mündlich erteilte Ratsch'läge tragen häufig Ris'iken, die weder dem Grunde
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noch der Höhe nach kalkulierbar sind. Darüber hinaus sind sie nicht
selten unentgeltlich.

2. Teil : Haftunqsbeschränkung en in Allqemeinen Geschäftsbedinqunqen

l

(fo'lgt in einer der nächsten Ausgaben der Gerling-Informationen)

Weiterführender Hi nweis :

Deutsch: Freizeichnung von der Berufshaftung
VersR 1974, S. 301 ff.

)
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84 Verfügunq über Mandanten ge I der

- ltg!t Herausgabe von Mandantengeldern: Vertrag über eine
Ge1 danl age

- Indiziert verstoß gegen standesrecht die sittenw'idrigkeit
des Mandatsvertrages?

Zur Frage der S'ittenwidrigkeit eines zwischen einem Rechtsanwalt und se.inem

Mandanten gesch'lossenen Vertrages über die "Anlage" von Mandantenge'ldern,
die der Anwalt veruntreut hat, hat der Bundesqerichtshof in seinem Urteil vom

13. 0ktober 1983 - Az. III ZR 163/82 - folgende Hinweise gegeben:

Die unberechti te Verfüqunq über fremde Gelder und erst recht die straf-
bare Untreue stellen grobe Verletzungen der einem Rechtsanwalt obliegen-
den Standespfl ichten dar (vgl . Lingenberg/Hummel , Kommentar zu den Grund-
sätzen des anwaltlichen Standesrechts 1981 g 47 ziff. 11 ff. m.w.N.).

2. Es ist anerkannt, daß nicht schon jeder Standesverstoß eines an Standesre-
geln gebundenen Vertragsteils den Vertrag sittenwidri g und nichtig macht
(AGHZ 78, 263, 267 m.w.N.). Regelmäl3ig bedarf es zusätzlicher besonderer
Umstände, d'ie einem standeswidrigen Verhalten den Stempel der Sittenwidrig-
keit aufdrücken (vgl. BGHZ 22,162, 165. Bei einem Rechtsanwalt müssen

strenge Maßstäbe an seine Standespflichten angelegt werden (BGHZ z?, 162,
165 m.w.N. ).

23



r

:l

3 ldird im Ver^trag eine Schuldumschaffung vereinbart und der Beklagte
(Rechtsanwalt) aus seiner Haftung für die l,leiterleitung der Mandanten-

gelder entlassen, so trifft Dr.S. aus dem Anwaltsvertrag die Nebenpflicht,
den Kläger iiber die ihm nachte'iligen Folgen einer Novation, durch die der

Beklagte von seiner Haftung für die Auszahlung der.eingehenden Mandanten-

gelder befreit wurde, zu belehren.
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7 / 84 Schaden wegen Nichtbeteil i
(BGH-Urtei I von ZZ.1 0.1 983

I
)

ung an einem Bauherrenmodell?

Schadenmindernde Anrechnunq von Steuervorteilen?

Zum schaden eines Kapitalanlegers, der sich an einem Bauherrenmodell
betei'ligt hat' wenn ihm verspätet mitgeteilt wird, daß ihm bescheinigte
verlustzuweisungen vom Finanzamt nicht in voller Höhe anerkannt werden und
er sich deshalb nicht mehr rechtzejtig an weiteren Anlageobjekten beteiligt:

1. " d., Inhaltes, daß die Betei_
ti un eines Anl rs an einem Bauherrenmod el I für ihn letztlich immer

wi nnbri n end sei. And ers als dje Planungskosten und die sonstigen der
Herstel'lung des Bauwerks unmittelbar^ dienenden Aufwendungen wirken sich
die steuerr"echtlich ars abzugsfähig anerkannten provisionen , Gebühren
und Ver ütunqen, die der Investor dem Anlagenvermitiler, Initiator,
Betreuer, Treuhänder, Finanzjerungsvermitiler, Bürgen, Garantiegeber
usw. zu zahlen hat, nicht ohne weiteres auf den wert der Anrage aus. 0b
diese werbungskosten g'le'ichwohl "gut ange'legt,, sind, hängt außer von
den zunächst augenfälligen, das spätere Abschreibungsvolumen aber ver-
ringernden Steuerersparnissen maßgeblich davon ab, ob das Anlageobjekt
eine später realjsierbare Wertsteigerung erfährt. Dafür ist entschei-
dend, ob das 0b jek t eine Rendite erzielt, die zumindest die Zinsen bzw.
Kosten des e'ingesetzten E'igen- und Fremdkapitals deckt und ferner die
Tilgung des Fremdkapitals insoweit ermög1icht, als der aus den l^lerbungs-

-\--
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kosten entstandene Verlust nicht durch eine realisierbare Wertsteige-
rung ausgeglichen wird. Dabei ist zu bedenken, daß gestiegene Bau-
und Finanzierunqskosten und im Verhältnis da zu weniqer stark stei gende

Mieterträqe sich negativ auf die Rendite bei Immobiljenanlagen auswir-
ken können (von Heymann, DB ,l981, S.564).

2- Daß delin der lderbung für Bauherrenmodel le herausgestellte Steuervor-
teil auf Dauer nicht die Nachteile ausgleichen kann, die der Bauherr
infolge einer unzureichenden Rendjte erleidet , 'liegt auf der Hand. Muß

der Bauherr auch noch das EiEenkapital finanzieren, wjrd die vom Initia-
tor veranschlagte Rendite jedenfalls jn erheblichem Maße beeinträchtigt."

Die obigen Ausführungen des BGH in seiner neuesten Entscheidung vom

27 -10.1983 (VII ZR 1?/AZ - OLG München, LG Miinchen I) machen d'ie Schwienig-
keiten der Schadenberechnung deutlich. Der in der Entscheidung geltend
gemachte Schaden wegen der Nichtbetefligung an einem Bauherrenmodell ist
bisher praktisch njcht von großer Bedeutung gewesen, da der Anleger se.iner
Nachweispflicht, daß er ein anderes ertragreiches Bauherrenmodell gezeich-
net hätte, nicht nachgekommen ist.

Bei fehlgeschlagenen Abschreibungsgesellschaften wird auch der Ersatz
ei nes entqan nen Gewi nnes ($ ZSS BGB) diskutiert (t,tirt<, Der ',Emissions-
prospekt" e'iner sog. Publikums- (Abschreibungs-) Kommand'itgesellschaft als
Anspruchsgrundlage für geschädigte Kapitalze'ichner, in Festschrift für
Hefermehl, S. 189,201 f.). Auch dieser Schadenersatzanspruch spielt aber
in der Praxis keine Rol1e, denn der bei einer Abschreibungsgesellschaft
kurzfristig eintretende Steuervorteil wird durch die in den ersten Jahren
fehlende Verzinsung der Kapitalanlage und der später auftretenden höheren
Besteuerung kompensiert (Eingehend hierzu: Lenzen, Schadensersatzansprüche
des betrogenen Kommandi ti sten ei ner Abschrei bungsgesel I schaft, BB 1 973,
s. 1197).

Von praktischer Bedeutung ist in erster Linie die Geltendmachung des Ver-
lustes des gezeichneten Ka pital betrages. Al s Schadeners

die Rückerstattung dieses Betrages verlangt.
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II. Dieser Schadenersatzanspruch wirft das Problem auf, ob der durch den wirt-
schaftl ich verlorengegangenen Zeichnungsbetrag ei nqetretene Steuervortei I
im Weqe der Vorteilsaus ql e'ichunq zu ei ner entsprechenden Kürzung des

Schadenersatzanspruchs führt.
Nach ständiger Rechtsprechung gehören zu den auf den Schadenersatzanspruch
eines Geschädigten anzurechnenden Vortejlen grundsätzlich auch Steuern,
die djeser infolge der Schädigung erspart hat (BGHZ Band 74, S. 1j4;
l^lM 1981, S. 486).

Der BGH lehnt aber dann einen anzurechnenden Steuervorteil ab, wenn die
volle Schadenersatzleistung durch eine korrespondierende Einkommensteuer-

pflicht aufgehoben wjrd, ohne daß die Beträge im Einzelfal'l festgestellt
zu werden brauchen (BGHZ Band 74, S. 114 ff.; t,{M 1970, S.637; 1981, 5.486).
So sei die Schadenersatzle'istung bis zur Höhe der Kommanditeinlage a1s

Betriebseinnahme nach $ 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG voll zu versteuern.

Er lehnt im übrigen eine Steuerpriv'ilegierung dieses Schadenersatzanspruchs

nach $5 24 Nr. 1 a,34 Abs. 2 Nr. 2 EStc ab (BGHZ Band 74, S. 115 f unter
Berufung auf BFH Bundessteuerblatt 1973 II, S. 123). Der Schädiger dürfe
sich nicht auf eine solche Steuervergünstigung berufen, da der Gesetzgeber

eine Ermäßigung des Steuersatzes dem Geschädigten nur aus besonderen Anläs-

sen gewähre und diese nicht zur Entlastung von Schädigern bestimmt se'i.

Zur Vertiefung dieser umstrittenen steuerrechtlichen und schadensersatz-

rechtlichen Problematik wird verwiesen auf:

von Linstow, Schadensersatz und Belastung mit Einkommensteuer NJI^J 1980,

s. 424;

Ka1 igin, Die spezifjschen Risiken und Rechtschutzmögl'ichke'iten des Komman-

ditisten bei Beteil igungen an Abschreibungsgesellschaften in der Rechts-

form der GmbH & Co. KG, S. 211 ff.;
Piltz , Lur steuerlichen Beurte'ilung von Schadensersatzieistungen nach dem

Zusammenbruch von Abschreibungsgesellschaften, BB 1979, S. 1336;

Quast/Richter/Schmjder, Tivtlrechtl iche Haftungsfragen im Zusammenhang

m'it dem Vertrjeb von steuerbegljnstigten Kapitalanlagen Bd. II Rdn. 28 f .
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84 Beratun sfehler
- Hinweispflichten vor Aufnahme eines Prozesses ?

Der Bundesgerichtshof hat im Urteil vom 8.12.1983 - I ZR 183/U - die Bera-
tungspflichten eines Rechtsanwalts im Hinblick auf die Risiken eines zu erwar-
tenden Rechtsstreites konkretisiert:

"lst für den beratenden Rechtsanwalt erkennbar, daß ein zu erwartender
Rechtsstreit nahezu sicher oder jedenfalls mit sehr hoher l,rlahrschein-

I i chkei t f i.jr sei nen Mandanten verl orengehen wi rd, so genügt er seiner
Beratungspflicht in der Regel nicht schon durch den Hinweis, daß ein
Ris'iko bestehe und der Ausgang des Rechtsstreites offen sei; er muß

von sich aus deutlicher zum hohen Grad des Risikos und zur Wahrschein-
lichkeit eines Prozeßverlustes Stellung nehmen."

Die Ausfühnungen des Bundesgerichtshofs zur Hinwe'ispflicht auf das Risiko und

die Wahrscheinl'ichke'it des Prozeßverlustes können auch als Anhaltspunkte für
den Umfang der Beratungspflichten ejnes Steuerberaters und l,Jirtschaftsprüfers
angesehen werden, wenn dieser zu den Aussichten ejnes Steuerstreitverfahrens
befragt wird. Auch er hat Zweifel und Bedenken darzulegen. Insbesondere bei

einem wahrscheinlichen Prozeßverlust hat er das in etwa abschätzbare Ausmaß

des Risikos zu erörtern. Ist das Rjsiko aber wegen fehlender höchstrjchterl'i-
cher Rechtsprechung und gegensätzlicher finanzgerichtlicher Urteile nicht
abschätzbar, genügt eine Er.läuterung dieser Situation und ejn "Offenlassen"
des Ausgangs des Rechtsstreites.

I
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ruch s n Steuerberater
weqen Pf ichtwidriqkeit bei Hausverwal tuns(50es tBerG )

I

Die Gerichte haben sich bereits mehrfach mit sogenannten nichttypischen Tätig-keitsbereichen des Steuerberaters befaßt. Dabei wurde im Rahmen der Diskussion
der verjährungseinrede immer die Behauptung aufgestellt, die dreijährige
verjährungsfrist des $ 6g stgerG betreffe nur Regresse aufgrund typischer
steuerberatender Täti gkei t.

Das LG Frankfurt hatte nun einen Sachverhalt zu entscheiden, bei welchem der
steuerberater nicht nur den Auftrag zur Ersterlung der Ein kommen steuere rkl ä rungerhalten hatte, sondern daneben auch d.ie Haus_ und Grundbesi tzve rwal tun über-
nommen hatte. Nach Ansicht des Landgerichts handelt es sich dabei um einen ein_heitl ichen Vertrag mit der Fo.lge, daß bei Regreßansprüchen wegen pfl ichtver_
letzung bei der Hausverwaltertätigkeit die Verjährungsvorschrift des S 6g StBerGeingreift (Urteil des LG Frankfurt vom 3.1. 1984 Az. 2/26 0 330/83).

Zur Anwendba rkeit des g 68 StBerG bei diversen Täti
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q keitsbereichen des Steuer-
beraters:

1. Anlageberatung

2. Beantragung von Investitions-
zuschüssen:

3. Bewi rkung e.i ner wi rksamen
Abtretung von Steuererstat_
tungsansprüchen:

OLG Hamm DB 1 980, S. 1 335;
BGH Gerling Informationen 14/gZ
LG Bonn Gerl ing Informationen 6/g0

BGH^Gerli!g_lnformationen 7/g2 = l,JM 19g2,S. 371 = 7IP 1982, S. 31g = VersR 1gBZ,S. 398 = DB 1982, S. 849
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10 / 84 Haftunqsbeqrenzunqen in Mandatsverträ qen

- 2. Teil: Allgemeine Auftragsbedingungen und AGB-Gesetz

Im Anschluß an die Erörterung diverser Möglichkeiten von Haftungsbeschrän-
kungen in E'inzelvereinbarungen mit Mandanten sollen nun einige Hinweise zu

Haftungsbegrenzungen in A1'lgemeinen Auftragsbedingungen gegeben werden.

Die Gründe für Haftungsbegrenzungen wurden im ersten Teil erläutert
(Gerl ing Informationen 5/84). Dort wurde auch bereits auf d'ie Regelungen 'im

Standesrecht der Steuerberater/Wirtschaftsprüfer h'ingewiesen. l^lir erinnern
in diesem Zusammenhang an die neue BGH-Entscheidung zum E'influß des Standes-
rechts auf Ihre vertraglichen Vereinbarungen mit Mandanten: Gerling Infor-
mationen 6/gq.

Beispiele von Haftun gsbegrenzun gen :

- I - Haftunqsfreizeichnunq für qrobfahriässiqe Vertragsverl etzunqen

Das AGB-Gesetz regelt in $ 11 7iff. 7, dal3 eine Begrenzung der Haftung für
einen Schaden, der auf einer grobfahrlässigen Vertragsver'letzung des Ver-
wenders der Allgemeinen Auftragsbedingungen - d. h. des Steuerberaters/
[^lirtschaftsprüfers - oder auf einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen
Vertragsverletzung seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen
beruht, unwirksam ist.
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Dieses Verbot der Haftungsfreizeichnung gilt gemäß S 24 AGB-Gesetz fUr ihre
Verträge mit Mandanten, die Nichtkaufleute sind.
Sinngemäß gilt das Verbot der Freizeichnung aber auch für den Mandatsvertrag
mit einem Kaufmann, wenn sich dieses Mandat auf dessen Handelsbetrieb
bezieht ($ Z+ s. 2, $ g tl Nr.2 AGB-Gesetz; Palandt-Heinrichs 5 9 Tz. 5).

- Haftunqsfre{zei chnun q für lei chtfahrl äss'i ge Vertraqsverl etzungen

Diese Haftungsfreizeichnung ist nicht vom Verbot des g l1 Ziff.7 AGB-

Gesetz erfaßt.

Das bedeutet nicht, daß damit die [.lirksamkeit dieser Freizeichnung in A11ge-
meinen Auftragsbedingungen grundsätzl ich unterstellt werden kann. Denn

Haftungsfre'izeichnungsklauseln sind im kaufmännischen wie im nichtkaufmänni-
schen Bereich nicht nur an den Verbotstatbeständen des AGB-Gesetzes, sondern
auch an der Generalklausel des $ 9 AGB-Gesetz zu messen. Danach sind der^artige
Klauseln nur dann wirksam, wenn die durch die Kl ausel verursach te Ri s'i koverl a -
qerunq unter Berücksichtiqunq al ler Umstände nicht zum Nachteil des Mandanten

)

als unanqemessen anzusehen ist

Die Haftungsfreizeichnung für eine leichtfahrläss'ige Vertragsverletzung des
Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers wird zunehmend im Schrifttum als unangemessen
und deshalb unwirksam angesehen. Denn beide Berufsangehörjge nehmen gegenüber
dem Mandanten eine besondere Vertrauensste I lunq e'in bzw. ihnen wird eine beson-
dere Vertrauenser'lvartung entgegengebracht. Dies begründet sich zum einen aus
ihrer berufstypjschen Leistung und Qua'lifikation (Staudinger-Sch'lösser g 11

7 Tz. 37; von Westpha'len tJM 1 983 , S. 977 mwN ) .

Zum anderen wird darauf hingewiesen, daß sowohl Steuerberater als. auch ll|irt-
schaftsprüfer zum Abschluß einer Berufshaftpfl ichtversiche runq verpfl i chtet
sind, so daß gerade für den Fall leichtfahrlässiger Berufsversehen diese e'in-
trittspf'l ichtig ist. Da die Versicherung nicht nur dem Schutz des Steuerbera-
ters/Wirtschaftsprüfers, sondern gleichermaßen dem Schutz des Mandanten dienen
so'11 , wird die Haftungsfrejzeichnung für leichtfahrlässige Vertr agsverletzun-
gen a1s unangemessen und damit unwirksam angesehen (ebenso Bunte BB 19g1,
s. 1065; ulmer-Brandner Anh gg 9 - lj T2.951, 563; a.A. Beise BB 1g29, s.354).
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Auch wenn bis heute eine höchstrichterliche Entscheidung zu dieser Haftungs-
begnenzungsklause'l feh'lt, muß aus den obengenannten Gründen die t^|irksamkeit
einer derartigen Klausel in Allgemeinen Auftragsbedingungen bezweifelt
werden.

In diesem Zusammenhang kann auch auf ein urteil des oLG stuttgart hingewie-
sen werden, welches die Haftungsfreizeichnung eines Arztes für leichtfahr-
lässige Behandlungs- und Aufklärungsfehler als unangemessen und unwirksam
ansah (NJltl 1979, s. 2355). Dabei darf aber ein markanter unterschied nicht
übersehen werden: von Ihnen werden regelmäßig "nur" Vermögensinteressen wahr-
genommen; der Arzt befaßt sich demgegenüber mit den höherwertigen Rechts-
gütern des Lebens und der Gesundheit.

t'lol len Sie unnötige Auseinandersetzungen über d je hlirksamkeit einer derarti -
gen Haftungsfreizeichnungsklausel venmeiden, sollten Sie diese deshalb -
soweit dies überhaupt notwendig ist - in einer Einzelvereinbarun g gesondert
vereinbaren ( vgl. Gerling Informationen 5/g4; Rohweder DSIR 7g, 65).

Es wird daran erjnnert, daß Wirtschaftsprüfern im Bereich der aktienrecht-
I i chen Pf I 'icht- und Sonde rprüfun gen eine F reizeichnung für Fahrl ässigkeit
spezialgesetzlich untersagt ist ($S 16g IV, 144 AktG).

Haftun shöchstsummenkl ausel n

Höchstsummenklausel n ohne Differenzierun g nach dem Grad des j ewei I igen Ver-
schuldens sind unwirksam, da sie nicht auf leichtfahrlässige pf1 ichtverlet-
zungen beschränkt sind. Sie verstoßen gegen das Verbot der Haftungsfrei-
zeichnung für grobfahrlässige Vertragsverletzungen gem. S tt Ziff.7 AGB_
Gesetz. Die in 5$ 168 II, 144 AktG geregelte Haftungsbeschränkung auf.
DM 500'000 bei Fahrlässigkeit - d. h. leichter und grober Fahrlässigkeit -
betrifft nur den Bereich der pflicht- und Sonder rüfun en durch ldirtschafts-

er. sie läßt sich nicht auf freiwillige prüfungen und andere Berufs-
tätigkeiten von Wirtschaftsprüfern übertragen (Ulmer-Brandner Anh gg g - 1j
Tz. 952,563; Bejse BB 79,352; Bunte BB g1, 1066).
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Höchstsummenklauseln für Fälle leichter Fahrlässigkeit sind nach derzeit
einhel 1 iger Auffassung wirksam, wen n sie betragsmäßi g angemessen si nd
( Hoif,Kom. z. AGB-Gesetz S 9 Tz. 7).

a) In djesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß für l^lirtschaftsprüfer
die Angemessenheit sich in jedem Fall an der Mindestversicheru nqssumme
von DM 500.00 0 orientieren muß. S 54 l^rpO in verb.indung mit der verord-
nung über die Berufshaftpflichtversicherung der t^lirtschaftsprüfer und
vereidigten Buchprüfer vom 8.12.1967 haben festgeschrjeben, daß eine Ver-
sicherungspflicht gegen Haftpflichtgefahren besteht und eine Mindest-
deckungssumme von DM 500.000 vereinbart sein muß.

b) Abweichend zur Regelung bei den wirtschaftsprüfern schreibt S oz Steuer-
beratu sgesetz keine Mi ndestversicherungssumme vor, sondern fordert nur
eine "angemessene versicherung,,. Als angemessen nach Nr. 19 Abs. z, s. z
der Standesrichtlinien ist eine Versicherungssumme von mindestens
DM 100.000 für den einzelnen Schadenfall anzusehen. Die Haftungshöchst-
summe in den Allgemeinen Auftragsbedingungen der Steuerberater danf
damit die Grenze von DM 100.000 pro Schadenfall nicht unterschreiten. Das
Standesrecht der Steuerberater läßt dementsprechend e.ine Haftungsbegren-
zung auf die Mindestversicherungssumme zu (S 20 II).

c) Die Angemes:enheit einer wirksamen Höchstsummenklausel hat sich außerdem
an dem Wert des Beratungsauftrages und den steuerlichen bzw. vermögens-
mäßigen Auswirkungen einer Beratung zu orientieren. Es ist deshalb zu
empfehlen, daß bei Aufträgen, die e'in höheres Schadenrisiko vorhersehen
lassen, als dies in Ihrer Praxis ijblich ist, eine fiir den Einzelfall zuge-
schnittene höhere Deckungssumme mit dem Haftpfl ichtversicherer vereinbart
wi rd.

d) Es sollte im übrigen dem Mandanten inrner a nqebo ten werden, für die zu
erledigenden Aufgaben höhere Deckunqs summen mit dem Haftp fl'ichtversicherer
zu vereinbaren (v91. BGH BB 1980, S. t0t3).

Der Mandant kann dann die Angemessenheit der Versicherung auch selbst
prüfen und gegebenenfalls von sich aus darauf hinwirken, daß eine höhere
Haftpf'lichtversicherung abgeschlossen wir"d. Die prämje können Sie ihm
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dann bei entsprechender Vereinbarung in Rechnung ste'llen. Hichtig ist
daß Ihre Auftragsbedingungen einen deutlichen Hinweis auf die Versicher-
barkeit höherer Schäden enthalten.

Sie sollten also besonders darauf achten daß grundsätzlich ein nahtloses
System zwischen dem Haftpflichtvers'icherungsschutz und Ihren Haftungs-
begrenzungsklause'ln im Bereich der Haftungs- und Deckungshöchstsummen

bes teht.

e) Wenn die Haftungshöchstsummenbegrenzung sich auch auf Serienschäden
(Schäden aufgrund mehrerer Verstöße, d'ie auf dem gleichen fachlichen
Fehler beruhen) beziehen sol1, so entstehen zusätzliche Wirksamkeitsrisi-
ken: Für Serienschäden würde nur einmal die Haftungshöchstsumme zur Ver-
fügung stehen, so daß die Haftungssumme für den einze'lnen Fehler eventuell
nicht mehr angemessen ist.

Selbst die vorsorgende Erweiterung der Haftungshöchstsumme für Serien-
schäden in Tz. 9 Abs. I der Allgemeinen Auftra gsbedingungen für [.lirtschafts-
prüfer (stand 1.10.1983) auf DM 2,5 Mio., wird von Brandner für unange-

messen und unwirksam angesehen. Es kann "dadurch die Haftungssurnme für den

Einzelverstoß sogar auf unter DM 500.000 absinken" (Ulmer-Brandner Anh

55 9 - 11 Tz. esz).

- Haftungsbeschränkung auf Schadenersatzansprüche, die von der Versicherung
bezahl t werden

a) Diese Haftungsbeschränkung ist unwirksam. Denn über die Berufshaftpflicht-
versicherung werden z. B. nicht Schadenersatzansprüche aufgrund einer
wissentlichen Pflichtver'letzung beglichen. Andererseits ist ein Haftungs-
ausschluß für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit in $ 276 Abs. 2 BGB, $ 11

Ziff. 7 AGB-Gesetz für unwirksam erklärt worden. Diese Begrenzungsklausel

würde damit zu einer Umgehung des gesetz'lichen Verbots führen.

b) Es bestehen keine Bedenken, im Bereich leichtfahrlässiger Berufsversehen

den geschädigten Mandanten auf die Ersatzleistung der Versicherung zu

verweisen. Vorausssetzung ist, daß die Deckungssumme pro Berufsversehen

bzw. die Maximierung für Ser^ienschäden angemessen ist.
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- Haftunqsausschlu ß für mündliche Erklärunqen / telefonjsche Auskünfte

Ei n generel I er Haf tungsausschl uß für Auski.jnfte, Beratungen und ähnl i che
Erklärungen verstößt gegen $ 9 RUs . Z Ziff . 2 AGB-Gesetz.

In dieser Klausel wird nach dem }.lortlaut auch der Haftungsausschluß für
grobfahr'läss'ig falsche Erk'lärungen untersteilt. Dies ist gem. S t 1 zift. 7

AGB-Gesetz verboten.

Ein Haftungsausschluß könnte allenfalls für leichtfahrlässig falsche münd-
liche Erk'lärungen dann in Frage kommen, wenn durch sie keine Hauptpflichten
ausgehöhlt würden und damit auch keine unangemessene Risikoverlagerung zu
Lasten des Mandanten stattfindet. Hier kann insoweit verwiesen werden auf
die Ausführungen zum Haftungsausschluß für leichtfahrlässige pflichtverlet-
zungen (im Ergebnis ebenso: wolf, Kom. z. AGB-Gesetz g 9 rz 10).

l^lie werden allqemeine Auftraqsbedin qunqen wirksam vereinbart?

Gemäß 5 Z Reg-Gesetz sind Sie verpflichtet, den Mandanten bei brtragsab-
schluß auf die Allgemeinen Auftragsbedingungen hinzuweisen. Sie müssen ihm
die Mög'lichkeit zur Kenntnisnahme in zumutbarer Heise verschaffen. Ihr Mandant
muß dann ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten sein Einverständnis
erkl ären.

Auch wenn sich $ 2 AGB-Gesetz nur auf Ihre Verträge mit Mandanten bezieht,
die Nichtkaufleute sind, so'llten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auch bei
lvlandatsverträgen mit Kaufleuten wie dort beschrieben vorgehen.

Es reicht jedenfalls nicht aus, hrenn Sie lediglich auf Briefbögen diverse
Haftunqs beschränku ngen z.B. für telefonische oder mündliche Auskünfte auf-
drucken lassen.

lrlurde ein Mandat berejts begründet, ohne daß der Steuerberater/l,lirt-
schaftsprüfer Al'lgemeine Auftragsbedingungen einbezogen hatte, so kann eine
nachträgljche Vereinbarung derselben nur im Wege einer Vertragsänderung
l.lirksamkeit erlangen ($ sos BGB). voraussetzung ist, daß an den
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Mandanten ein entsprechender Antrag auf Abänderung des Vertrages gestellt
wird und dieser Antrag von ihm angenommen wird. Die häufig anzutreffende
bloße Beifügung von Allgeme'inen Auftragsbedingungen zum Prüfungsbericht
reicht hierfür nicht (BGH l^,M 1983, S. 4l ).

[^Ielche Folqen erqeben sich aus unwir ksamen Haftun sbegrenzungskl ausel n?

Vereinbaren Sie eine unwirksame Haftungsbegrenzungsklausel, so richtet sich
der inhalt Ihres Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften (S 6 Abs. 2

AGB-Gesetz ) .

Dies bedeutet, daß eine der Höhe oder/und dem Verschuldensgrad nach unbe-
schränkte Haftung gegeben ist (palandt-Heinrichs vor S g tz. 3a;OLG
Stuttgart BB 1979, S. '1468; BGH NJl^l 82, S. 2309, 2313).

Eine teilweise Aufrechterhaltung im freizeichnungsfähigen Bereich ist nicht
mög1ich (BGH a.a.o; NJW 83, S. 13ZSn m.Anm. Bunte).

Es ist bestritten, ob die Hinzufügung einer salvatorischen Klausel (,,soweit
dies gesetzlich zulässig ist") die völ'lige Unwirksamkeit von AGB-KIauseln
verhindern kann (Bunte NJt^l 83, S. 1326; Lindacher BB ,l983, S. ,l54 ff .).

Bis zur Entscheidung des BGH kann zumindest versucht werdenn durch eine der-
art'ige salvatorische Klausel die völ f ige Unw'irksamkeit bei Haftungsbe-
schränkungsklausel n zu verhindern.
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Wei terführende Hi nwei se :

Bei se

Börgen

Bunte

Rohweder

Rous s os

I'les tpha'l en

lrlol f

Zil ias

A1 l gemei ne Auftragsbedi ngungen für l,li rtschafts-
prüfer und t{irtschaftsprüfungsgesel'l schaften
im kaufmännischen Verkehr BB ,l979, S. 353

Haftungsbegrenzungen benatender Berufe, insbesondere
der Rechtsanwälte NJH 1969, S. 913 ff.
Al I gemei ne Auf tragsbedi ngungen für l,{i rtschaf ts
prüfungsgesellschaften und das AGB-Gesetz BB 19g1,s. 1 064

Auswirkungen des AGB-Gesetzes auf den Abschluß von
Steuerberatungsverträgen unter Verwendung von
a'llgemeinen Auftragsbedingungen DStR ,l97ä, S. 63

Freizeichnung von Schadenersatzansprüchen im
Recht der AGB, 1982

Die l^Iirksamkeitsgrenzen von Haftungsfr"eizeichnungs-
klauseln bei leichter Fahrlässigkeit gem. S g

AGB-Gesetz I'lM 1983, S. 974

Freizeichnungsverbote für leichte Fahrlässigkeit
in q.!lgemeinen Geschäftsbedingungen NJIJ 19gö,
s. 2433 ff.
überblick über das AGB-Gesetz unter besonderer
Berücksichtigung der Bedeutung für die Vertrags-
praxis des l,lintschaftsprüfers Hpg 1977, S. 309
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11 / . 84 Haftung e'ines Steuerberaters und Rechtsbeistandes

- Hinweis- und Warnpfl ichten bei Ber"atung über Unternehmens-
beteil igung (Anlageberatung)

(BGH-Urteil vom 25.1.84 - IV a ZR 81/BZ - OLG Hamm, LG Hagen)

- l,'lege zur Vermeidung von Haftungsgefahren

- We'iterführende Hi nwe'ise aus Rechtsprechung und Li teratur

Der Bundesgerichtshof hat erneut bestätigt, daß Steuerberater ihre Mandanten

rechtzeitig und eindeutig warnen müssen, wenn diese risikobehaftete Entschei-

dungen treffen wollen. Der zur Entscheidung stehende Sachverhalt betraf
eine miß91ückte Unternehmensbeteiligung, zu der ein glejchzeitig a1s Rechts-

beistand zugelassener Steuerberater beratend h'inzugezogen worden war.

,,Von 'ihm als Dipl .-Kfm. und Steuerberater konnte man dje buchhaltungs-

technischen Kenntnjsse erwarten, dje erforderl'ich waren, um die

Geschäftsbücher und Geschäftsunterlagen eines Unternehmens zu prüfen

und daraus Schlüsse auf dessen wjrtschaftliche Lage zu z'iehen. Der

Mandant, der früher l'laurer und später Kunststoffspritzer war, wan

hierzu nicht in der Lage.

- Ein ordnunqsqemäßes Rechnungswesen war nicht vorhanden. Gerade dieser

Umstand hätte ihn veranlassen müssen, dem Mandanten drjngend von einer
Bete'i 1.i gung abzuraten . Er hätte darauf h'inwei sen niüs sen , daß be'i dem

r
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Zustand des Rechnungswesens über die wirtschaftl'iche Lage des Unter-
nehmens und damjt über die Kreditfähjgkeit der Gesellschaft nichts
Zuverlässiges ausgesagt werden konnte.

- Er hätte darauf hinweisen müssen, daß dje ständige Vernachlässigung
der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführunqspfl icht
gewichtige Zweifel an der geschäftlichen Zuverläss'igkeit des Geschäfts-
führers und Al 1e'ingese'llschafters begründeten.

- Er hätte den Mandanten darüber belehren müssen, daß die Beteiligung
an einem solchen Unternehmen - und zwar sowohl in der Form eines Dar-

, lehens als auch in der Form einer Kommanditeinlage - ein außergewöhn-

lich riskantes Unterfangen war, von dem dringend abgeraten werden

mi.isse.

- Eine l^jarnungspfl icht hätte sich auch daraus ergeben, daß d'ie vorgelegte
"Planbilanz" ausgeglichen war, d. h. sie wies weder e'in E'igenkapita'l
noch ein Minuskapital auf. Es ist eine Erfahrun gstatsache, daß zum

erfolgreichen Betrieb eines unternehmens in der Regel ein gewisses

Ei genkapi tal erforderl i ch i st.

- Der Steuerberater, der g'leichzeitig als Rechtsbeistand für Gesellschafts-
recht zugelassen war, hat bei der Anfertigung des Entwurfes e'ines

Darlehensvertrages n'icht die gebotene Sorgfalt angewandt: tr hat bei
seinem Mandanten durch die übersendung des Vertragsentwurfes ein
falsches Gefühl von Sicherheit hervo rgerufen. Der Vertrag enthiel t in
$ 4 eine Klausel , wonach dem Mandanten zur Sicherhe'it "alle Akt'ivwerte,
vor allem die Vorräte und die Kundenforderungen, uneingeschränkt b'is

zur vollen Befriedigung" abgetreten werden. Selbst wenn diese Vertrags-
bestjmmungen rechtljch wirksam gewesen wären, hätte der Mandant dadurch
nur eine zweifelhafte Sicherheit erlangt. Dem Steuerberater und Rechts-
beistand mußte aufgrund seiner beruflichen trfahrung bekannt sein, daß

Banken in der Regel dem Unternehmen keine iingesichcrLe r-r Kredite geben;

er mußte auch damit rechnen, daß die Aktrvr-.,:.r'te dei. i:irnre zu einem

wesentl ichen Te'il bereits zur Absicherurrg (,c5 L,urrl.i,.i.eoiies verr,,;andt
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worden waren. Hierauf hätte er den Kläger hinweisen müssen.

- Er hätte ihn ferner darüber unterrichten müssen, daß s'ich Lieferanten
heute regelmäß'ig das Ei gentum an den gelieferten Waren bis zur Bezahlung
des Kaufpreises vorbehalten und häufig auch einen verlängerten Eigen-
tumsvorbehal t verei nbaren.

- Er hätte ihn darüber belehren müssen , daß den Umständen nach nicht damit

)

zu rechnen war, daß die Firma über Vermöqenswerte verfüg te, die sich als
Sicherungsmittel für das vom Kläger zu gewährende Darlehen einsetzen
I i eßen.

- Es kommte bei dieser Sachlage nicht mehr entscheidend darauf an, daß
auch die Formulierung der Sicherungsabrede rechtstechnisch mißglückt
ist."

Die Entscheidung des Bundesgenichtshofs, der sowohl im Ergebnis als auch in
der Begründung zugestimmt werden muß, zeigt, daß die Beratung über Unterneh-
mensbeteiligungen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer risikobehaftet ist.
Die Haftungsgefahren sind besonders groß, wenn Sie gleichzeitig a1s Rechts-
beistand zuge'lassen sind und die vertrag'liche Gestaltung und insbesondere
die Sicherungsvereinbarungen entwerfen

lrlenn die Ihnen zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen ke'in eindeutiges
Beratungsergebnis ermög1ichen, so decken Sie dies auf und machen Sie einen
entsprechenden Vorbehal t.

Sollten Sie sich einmal geirrt haben, so ist ejne sofortige Richtigstellung
geboten (vgl. BGH l^,M 1962, S. 932).

Sind Sie nicht g'leichzeitig a1s Rechtsbejstand oder Rechtsanwalt zugelassen,
so beachten Sie die nur sehr eingeschränkte Rechtsbesorgungsbefugnis aufgrund
der Regelungen im Rechtsberatungsgesetz (vgi. auch pressedjenst der Bundes_

steuerberaterkammer vom 24.3.1983: "Recl^rtsberatung durch Steuerberater,'
stB 1983, S.139).



Regreßansprüche aus einer mißglückten Anlageberatung sind auch wegen der nicht
kalkulierbaren Schadenhöhe - z.B. bei übennahme persönlicher Haftung - von
besonderer Brisanz. Die Deckungssumme der Berufshaftpfl ichtversicherung wird
dann nicht selten überschritten. Deshalb sollten sie in Ihrem eigenen Inter-
esse regelmäßig die Höchstdeckungssumme Ihrer Berufshaftpflichtversicherung
prüfen und gegebenenfalls anpassen. Darüber hinaus sollten Sie bei risiko-
behafteten Beratungen - dazu zählt die Anlageberatung - mit dem Mandanten
einen schriftlichen Benatungsvertrag mit einer entsprechenden auf die
Deckungssumme begrenzten Haftungshöchtssumme abschließen.

t^lei terführende Hinwei se:

Pflichten bei der Anla genberatun I
BGH vom 22.3.1979 NJ[,J 1929, S. 1451 = BB 1980, S. 108betr. Kapital anlagevermittier
BGH vom 25.11.1981 DB 1982, s. 4gz = versR 1982, s. 1g4betr. Kapitalanrageberater und Anlagever*riir".'
BGH vom 9.12.1981 DSIR 1982, S. 500 = DB 1982, S. 484
LG Hagen DB 1979, S. 1076 f. = StB 1g7g, S. Z5g
Holzmann/Gurke,Anlegerschutz am Grauen Kap.italmarkt,DB 1983, s. 29 ff.

2. Haftungsbeqrenzun gen in Mandatsvert rägen

Haftungsbegrenzungen in Einzelverg]nbarungen mit den Mandanten,Gerling Informatiönen S/84 (1. TeiI) - J- ''
Haftungsbegrenzungen in^Ar lgemeinen Auftragsbedingungen,
Gerling Informationen 10/84-(2. Teil) J----

3. Unternehmensbeteil i gung

Grundsätze zur Durchführung. von Unternehmensbewertungen, Entwurf desArbeitskreises unternehmenibewertung wpg. ,l9g0, s. qog tr.
crone-Erdmann/Scholz, Berechnung des unter nehmenswertes
Schmorleiz Der preis eines Unternehmens

DSl,rlR 198ii, S. 14 ff .

Leffson Bilan:a1.,:l"S.," i.,i:.,flage 1g7l
Riemer Bi r anza. r.v:.o, f r,-rnflr"i ß f ür steuerberatei- r ,,r

FOrnul,,,, .; :,i-.. l- -_,,., ..>ltböqen 1980

I
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12 / 84 Haftung des Steuerberaters / t'Ji rtschaftsprüfers

- Berechnung einer Veräußerüngsrente

- Fehlerhafte Berufsausübung durch Benutzung des Tabellen-
anhangs im Wjrtschaftsprüferhandbuch?

Für Steuerberater und W'irtschaftsprüfer, die eine Veräußerungsrente berechnen
sollen, hat das Oberlandesgericht Düsseldorf wichtige Hinweise gegeben:

Ein Mandant erhob unter Hjnweis auf ein Privatgutachten des Diplom-Vers'i-
cherungsmathematikers Prof. Dr. Heubeck den Vorwurf gegen seinen Steuer-
berater, seine Rentenberechnung sei fehlerhaft. Bei "richtiger" Berechnung

hätte er eine geringere monatliche Belastung gehabt.

Der Steuerberater hatte den Auftrag erhalten, die Rente "unter steuerl'ichen
Gesichtspunkten" auszurechnen.

Hierzu hat des 0LG Düsseldorf folgende Feststellungen getr"offen:

Die Formul ierung des Auftrages ist unscharf und bedarf e'iner Aus'legung.

Aus der Interessenlage ergibt sich, daß die Rente so berechnet werden

sollte, daß die Berechnung in der Steuerb'ilanz übernommen werden konnte,
ohne Beanstandungen der F'inanzverwaltung besorgen zu müssen. Die Renten-

berechnung so'llte also - so legt der Senat den Inhalt des Mandats aus.-
nach.der in der Steuerpraxis ünlichen Methode erfolgen.
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? Der Steuerberater hat die Rente anhand der im Tabellenanhang im l^lirt-

schaftsprüferhandbuch abgedruckten Spitzer-Tabellen errechnet. Die

Berechnunq einer Veräußeru nqsrente nach Sp itzer ist in der Steuerpraxis

üblich.

Be'i der Bemessung einer Veräußerungsrente, die a1s Aquivalent für das

übertragende Objekt dienen soll, ist der Rentenbarwert jährlich versi-
cherungsmathematisch neu zu berechnen (vgl. EStR 17 Abs. 3; T'ipke'

Steuerrecht 9. Aufl.1983, S.304). Die Berechnung ist unter Berücksich-

tigung von Zinseszinsen und von Sterbetafeln nach mathematischen Grund'

sätzen vorzunehmen, wobei der Tabellenanhang im Wirtschaftspri.jferhand-

buch herangezogen werden kann (vgl. z.B. Knobbe-Keuk, B'ilanz- und Unter-

nehmenssteuerrecht 2. Aufl. 1979 $ 5 Anm. VII 1 a und Fußnote 160;

Adler-Düring-Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Akt'iengesellschaft

$ 156 Rdn. 23; Herrmann-Heuer, Kommentar zum ESIG und KSIG $ 6 Anm.1165).

Bei den im i,iirtschaftspriiferhandbuch enthaltenen Tabellen handelt es sich

um diejenigen nach Spitzer, die der Steuerberater der Rentenberechnung

zugrunde gelegt hat. Da die Berechnungsmethode somit ailgemein anerkannt

ist und in vergleichbaren Fällen der i.jblichen Praxis entspricht, kann

ihm ein fehlerhaftes, zum Schadenersatz verpflichtendes Verhalten nicht

desweqen anqelastet werden, weil er nicht die Tabel len heranqezoqen

hat, die der von dem Mandanten als Privatgutachter bestellte Dip'lom-

Versicherungsmathematiker Prof. Dr. Heubeck entwickelt hat und die e'ine

niedrigere Rente ergeben als diejen'ige, zu deren Zahlung sich der Mandant

verpflichtet hat. Der BFH hat es sogar zugelassen, aus Vere'infachungs-

gründen statt der versicherungsmathematjschen Methode die Grundsätze

des 5 14 Bewertungsgesetz anzuwenden (vgl. Herrmann-Heuer a.a.o.).

(Urteil des QLG Dijsseldorf vom 28.10.1983 - Aktenzejchen 22 U 115/83

und 22 U 132/83; LG Krefel d 2 0 47 /83 -)

Gegen das Urtejl wurde beim BGH Revision einge'legt (Az. VIII ZR 374/83).

Eine Entscheidung riber die Annahme der Revision liegt bisher njcht vor.

|lJir Werden über df ., Al tiQir f: Ci.s ReViS jOnsverfahri:ns i:erichten.
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13 / 84 Neue BGH-Entscheidung (Urteil vom 8.5.84 - VI ZR 156 /82,
OLG Hamburg)

- Verjährung des "sekundären" Schadenersatzanspruchs wegen
unterlassener Belehrung des Mandanten über Fehler in äen
eigenen Arbeiten und die Verjährung von Schadenersatz-
ansprüchen

i

1,

Lei tsatz

Ein soqenannter "sekundä rer" Schadenersatzanspruch gegen einen Rechts-
anwalt kann während eines noch bestehenden Mandats auch dann innerhalb
von drei Jahren verjähren, wenn der Mandant von einem Fehler des Anwalts
sowie einem ihm danaus entstehenden Schaden Kenntnis erlangt hat und

daraus den Schluß zu ziehen vermag, daß sich der Anwalt ihm gegenüber

schadenersatzpfl ichtig gemacht haben kann. Die Verjährung tritt dann

allerdings erst drei Jahre nach Kenntnis des Mandanten vom Schaden r VOllJ den Umständen, aus denen sich seine Ersatzberechti qunq erq ibt, und von

lt

jir

lrl

der Person des Ersatzpflichti gen ein.

Da auch den Steuerberater eine Belehrungspflicht über seine Fehler trifft und

er einem "sekundären" Schadenersatzanspruch ausgesetzt ist, kann diese Ent-
scheidung auf den Regreßanspruch gegen ihn übertragen werden

L-
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14 / 84 Rechtsprechun g zu Haftunqsbeqrenzu ngen in Mandatsbed i ngungen

- Haftungshöchstsumme

- Geltungserhaltende Reduktion bei unwirksamer Mandatsbedingung?

In Mandatsbed'ingungen wurde eine generelle Haftungshöchstsumme von DM 50.000,--
vereinbart. Eine Beschränkung dieser Haftungsbegrenzung auf Regresse wegen

leicht fahrlässiger Berufsversehen war nicht vorgenommen worden.

Das OLG Stuttgart hat in seinem Urteil vom 5.8.1982 - Az.7 U 80/82, VersR 84,
450 - dazu folgende Feststel'lungen getroffen:

1 Eine in Mandatsbedingungen enthaltene generelle betragsmäßige Haftungsbe-
schränkung verstößt gegen 5 1 t tlr. 7 AGB-Gesetz (Verbot des Haftungsaus-
schl usses bei grobem Verschul den ).

In der Rechtsprechung hat sich mehr und mehr die Auffassung durchgesetzt,
daß eine restriktive Auslegung zur Aufrechterhaltung zu weit gefaßter

- unwirksamer - Klauseln in Geschäftsbedjngungen nicht zu1ässig ist. Die
Haftung ist der Höhe nach unbegrenzt (vgl. auch BGH NJI^I 8?,2309;
OLG Bamberg VersR 84, 393; OLG Hamm NJI^J 82, 283).

Diese Entscheidung steht in übereinstimmung mit den in den Gerling Informa-
tionen 10/84 (Mai 1984) gegebenen Hinweisen zu Haftungsbegrenzungen in Mandats-

verträgen. Ihre Bedeutung wird dadurch erhöht, daß der BGH die Annahme der
Rev'ision abgelehnt und dadurch deutlich gemacht hat, daß er die Entscheidung
nicht ändern will.

i

2
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1 5 / 84 Haftunq des Steuenberate rs /Wi rtschaftsprljfers

- Aufklärungspfl ichten des Steuerberaters
- Anzeige- und Informationspflicht des Mandanten

Der Steuerberatungsvertrag begründet sowohl Pfl ichten für den Steuerberater
als auch solche für den Mandanten.

Es ist zunächst Sache des Mandanten, dem Steuerberater den in einer Buchführung
oder Bilanz zu erfassenden Sachverhalt umfassend und deuilich darzustellen. Im
Anschluß daran hat der Steuerberater die Pflicht, durch ergänzende Befragung
des Mandanten ihm erkennbar fehlende Informationen zu verlangen. Durch die
Erfüllung der beiderseitigen Pflichten er'langt der Steuerberater ein mögl.ichst
vollständiges und klares Bild des steuerrechtlich bedeutsamen Sachverhaltes.

In der Praxis gestaltet sich die Feststellung, wo die Grenzen der beidenseitigen
Pflichten verlaufen, häufig schwierig. Das 0LG 0ldenburg hatte einen Sachverhalt
zu beurteilen, in dem insbesondere die Informationspflicht des Mandanten im
Mi ttel punkt stand.

Der Sachverhalt war folgender:

Die Betriebsprüfung stellte bei dem Mandanten fest, daß Umsätze aus dem Betrieb
von Mietwagen dem ermäßigten Steuersatz gemäß $ te RUs. 2 Nr. 10 USIG unterwor-
fen worden vlaren, obwohl für diese ke'ine Taxenkonzess'ion, sondern ledigl ich



I

eine Mietwagenkonzession bestand. Es kam dementsprechend zu einer Nachveran-
lagung in Höhe von DM 143.000,-- und zu einem Reqreßanspruch gegen den Steuer-
berater in derselben Höhe. Von ihnr war die Buchha'ltung auf der Grundlage der
gegebenen Informationen, Grundaufze'ichnungen und Belege erstel lt worden.

Zu seiner Entlastung trug er vor, daß die Versteuerung mit dem ermäßigten
Steuersatz auf fehlender Information durch den Mandanten beruhe. Ihm sei
nicht bekanntgegeben worden, daß dessen Taxiunternehmen um diverse Mietwagen

erweitert worden war.

Das OLG 0ldenburg hat in seinem urteil vom 2. März 1984 - Az. 6 u 136/83 -
u.a. folgendes festgestel 1 t:

,,Es ist zu berücksichtigen, daß ein Steuerberater qrundsätzlich nicht zu

wei teren Er"mi ttl unqen verpfl ichtet ist , wenn er aufgrund der bi sheri qen

Handhabung bzw. zuvor getroffener Feststellunqen einen bestimmten steuer-
rechtlich erheblichen sachverhalt als qeklärt ansehen und ferner annehmen

darf, daß se'in Auftraggeber etwaige Anderungen dieses Sachverhalts als
möglicherweise steuerrechtlich bedeutsam erkennen und von sich aus anzeigen
werde (BGH VersR 1980, S. 264, 265).

Da es für den Steuerberater undenkbar erscheinen mußte, daß dem Mandanten,
der schon 10 Jahre ih dem Gewerbe tätig war, der steuerliche Unterschied
zwischen Taxen und Mietwagen nicht bekannt war, konnte er darauf vertrauen,
daß er ihm unverzüg1ich Mitteilung davon machen werde, lvenn er die für die
Mini-Car-Zentrale angeschafften Fahrzeuge nicht als Taxen, sondern als
Mietwagen betreiben wol lte. "

7
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- Vermögensverwaltung (Hausverwaltung) durch Steuerberater/
I.li rtschaftsprüfer

- Haftung für Frostschäden?

,. )

Steuerberater und l^Jirtschaftsprüfer sjnd nicht selten geneigt, ohne schrift-
liche Fixierung ihres Auftrages neben der steuerberatenden Tätigke'it auch

Vermögensverwaltungen zu über^nehmen. Dies fijhrt zu erheblichen Haftungsge-
fahren.

Beispiel:

Ein Steuerberater wird von m'it ihm freundschaftlich verbundenen Mandanten

vor deren Auswanderung mit der umfassenden Vermögensverwaltung beauftragt.
Er schaltet u.a. ein Maklerbüro zur Veräußerung des Hauses seiner Mandanten

ein. [.lährend der Verkaufsverhandlungen entsteht durch Frosteinbruch an der
He'izungs- und l,Jasserjnstallation des Hauses ein erheblicher Schaden, da die
Heizung nicht eingeschaltet war. Zur Schadenbeseitigung müssen DM 50.000,--
aufgewandt werden

Das LG Darmstadt hat durch Urteil vom 24.2.1984 - Az. 1 0 441 /82 - den die
Hausverwal tung betreibenden Vermögensverwalter, einen Rechtsanwal t, zur

Schadenersatzleistung verurteilt. Da er ohne Einschränkung die Regelung

sämtl icher Vermögensangelegenheiten übernommen habe, deren Betreiben den

lti



l4andanten u,egen jhrer Abwesenheit nicht mehr mög1ich war, habe er die
Pflicht dafür zu sorgen, daß das 'leerstehende Haus zu Zeiten möglicher
Frosteinbrüche ausreichend beheizt war.

Auch die Erteilung des Maklerauftrages zur Veräußerung könne den die
Hausverwal tung betrejbenden Vermögensverwal ter nicht ent'l asten.

Sollten Sie von Mandanten zu vermögensverwaltenden Tätigkeiten aufgefordert
werden, ist es ratsam, den Umfanq Ihrer Arbeit im einzelnen schriftlich fest-
zuhal ten . Denn es kann zumindest im Regelfall nicht Ihre Aufgabe als Steuerbe-
rater oder lrlirtschaftsprüfer sein, für eine ordnungsgemäße Beheizung eines
Hauses zu sorgen, Reparaturen durchführen zu lassen oder die Auswah'l bei
Mietern zu treffen.

Da es fljr den rechtsgeschäftlich bestellten Vermögensverwalter keine gesetzli-
chen Regeln ijber sein Verwaltungshandeln gibt, so]lten Sje zu Ihrer Risikoent-
lastung darüber Vereinbarungen in dem schriftlichen Vertrag mit dem Mandanten
treffen. Dabei sollten u.a. die Vermögensgegenstände im einzelnen angegeben
werden. Es sollte auch geregelt werden, ob lhnen nur die Funktion der Vermögens -
erhal tunq obl i egt oder ob Sie sich auch um eine Mehrung des Ve rmögens bemühen
müssen. Letzteres führt zu erheblichen Haftungsgefahren. Im übrigen sollten Sie
nicht verkennen, daß Sie u. U. im Bereich kaufmännischer Ermessensentscheidun-
gen tätig werden und damit in einem von Ihrer Berufshaftpflichtversicherung
nicht gedeckten Bere'ich arbeiten (vgl. Gerling Informationen Zl/83 betr. Versi-

_) cherungsschutz fijr Haftpflichtansprüche aus Treuhandtätigkeiten).

In dem Vertrag über Ihre Vermögensverwaltung für den Mandanten sollte aufgrund
des erheblichen Haftungsrisikos eine Haftungsbe grenzung im Hinblick auf die
Haftungshöchstsumme vereinbart werden (Gerling Informationen S/84:Haftungs-
begrenzungen in Einzelvereinbanungen; Gerling Informationen 10/84:Haftungs-
begrenzungen in Allgemeinen Auftragsbedingungen; Gerling Informationen 14/84:
Rechtsprechung zu Haftungsbegrenzungen in Mandatsbedjngungen).

4Y



I'lei terführende Hinweise

BGH Urteil vom 29.4.63 I,lM 1963 , s. 726 ff:

Le i tsätze:

Die Hinnahme von Prüfungsberichten über eine vermögensvenvaltung kann zwar
einen verzicht auf entstandene Ansprüche durch nachträgliche Engastung,
nicht aber eine Billigung der geprüften Vertualtungsmaßnahmen darstellen.

Einem vermögensverwalter kann kein vorwurf daraus gemacht werden, daß erin den Jahren 1956 bis 1958 die späteren steigerungen der Aktienkurse
nicht vorausgesehen und deshalb Aktfen verkauft sowie vermögen in Renten-
werten statt in Aktien angelegt hat.

Einem vermögensverwalter, der mit Bilrigung des Auftraggebers Aktien_

2.

geschäfte vornfmmt, kann nicht zum vorwurf gemacht werden, wenn er zu
diesem Zweck zeitweilig auch größere Barbestände unterhält.

Hübener,vermögensverwaltung und Beratung bei der vermögensan'lage als Berufs-
auf gabe für l^Ji rtschaf tsprüfer, l^lpg l968 , S. 649;

' Sturrn,Die Anlegung von Mündelgeld als Entscheidungsproblem, DB 1976, s. g05;

illp-Handbuch, Der Vermö gensverwalter, S. 2246 tf. m.w.N.

3
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Zum Versicherungsschutz bei Steuerberatern:

Vg1. Tz. 2.1.5.3 der Risikobeschreibung a.F.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus fo'lgenden

Tätigkeiten, soweit sie nach den gesetzlichen Bestimmungen zulässig
sind:
...... Beratung und Wahrung fremder Interessen in wirtschaftlichen
Angelegenheiten, und zwar wahrung fremder Interessen a'ls Haus- und

Grundbesi tzverwal ter, a1s sonsti ger Vermögensverwalter; bei verwal-
teten Vermögen im l,Jert von DM 100.000 und mehr jedoch nur, wenn die
für den einzelnen Schadenfall vereinbarte Deck ungssumme mindestens
DM 100.000 beträgt.

Vgl. Tz. 1.2.1.7 der Risikobeschreibung n.F.

Mjtversichert ist die gesetzliche Haftpf'licht des Versicherungs-
nehmers aus folgenden Tät'igkeiten, die nach 5 57 Abs. 3 Nr.2 und 3

StBerG mit dem Beruf vereinbar sind:
. Beratung und Wahrnehmung sonstiger fremder Interessen in

wirtschaftl ichen Angelegenhe'iten, sowejt diese berufsüblich sind.

Zum Versicherungsschutz be'i Wirtschafts rüfern:

Vg1. Tz. 1.3.4 der Risjkobeschreibung:

Der Versicherungsschutz umfaßt die Erledigung der beruflichen Auf-
gaben eines t^ljrtschaftsprüfers od.. u...idigten Buchprüfers gemäß

S 2, $ 43 Abs. 4 liff.1 und 4, $ 129 der Wirtschaftsprüferordnung,
und zwar Tätigke'iten, welche die Beratung und Wahrung fremder Inter-
essen in wirtschaftlichen Angelegenheiten zum Gegenstand haben, .

z.B.

. die l,rrahrirng fi',rnder Interessen als Vermögens-, Haus- und

Gruncibes i tzvenval ter .
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L

aus der Tätiqkeit
in einer Abschreibun g sqesel lschaft

- Zu den Pflichten eines Aufsichtsrates einer publikums-KG
' 7ur unmittelbaren Haftung des Geschäftsführers der l^Jp_GmbH

(Treuhandkommand i ti s t i n )

- !,Jeiterführende H'inweise zur Haftung des Aufsichtsrates

(OLe OUsseldorf - Urteil vom 8.3.1984 - Az.: 6 U 75/83)

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, die Aufs.ichtsräte, Verwaltungsräte oder
Beiräte in Abschreibungsgesellschaften sind oder als Geschäftsführer einer

:

:

tI
a.

j

i
iI

{
I
I
i
1

l
q
tt
a

t^JP-GmbH die Funktion der Treuhandkommandi tisti n ei ner
sollten sich eingehend mit der jetzt vorliegenden Ents
Düsseldorf vom 8.3.1994 befassen. Das urteil beschäfti

Publ ikums-KG ausüben,

cheidung des OLG

gt sich
g rundl egend mit den Funkti onen und Pf I ichten eines t^Jirtschaftsprüfers al s

Prüfungshandlungen und deren Umfang deuilich u

Es macht die Notwendigkeit eigener
nd verneint die Möglichkeit, sich

mit dem vertrauen in die Richtigkeit der vom unternehmen gegebenen Informationen
zu entlasten. von Interesse sind auch die Ausführungen

- zur erhöhten sorgfa'ltspflicht des l,'lirtschaftsprüfers,
- zur unwirksamkeit der Haftungsbeschränkung im Gesellschaftsvertrag auf grobeFahrlässigkeit,
- zun Schaden des Anlegers,
- zur Schadenberechnung und den Beweiserleichterungen,
- zum Mjtverschulden der Komplementär_GmbH und
- zur unmittelbaren Haftung des Geschäftsführers der als Treuhandkommanditistintätigen Wirtschaftsprüfuigsgesellschaft rOff. 

-

I



I'lir hatten bereits in den Gerling Informationen 21/83 (September 1983) auf das
erstinstanzliche urteil des LG Düsseldorf vom 4.3.1983 hingewiesen.

1. Funktionen und Pfl ichten des Aufs'ichtsrates

Zu den wesentlichen Pflichten des Aufsichtsrates einer Publikums-KG
gehört - ähnlich wie bei der AG oder GmbH nach $$ tt1 AktG, 52 GmbHG - die
Kontrol le der Geschäftsführung.

Er hat die Aufgabe, im Interesse der Gesellschaft und dam'it mi ttel bar
im Interesse der Anla gegesel I schafter

ob sie das ihr
die Geschäftsführung ständig dah'in-

gehend zu überprüfen, anvertraute Kap'ita1 mit der gebotenen

diesem Zweck hat er sich von der Geschä
Sorgfalt für die im Gesellschaftsvert ra g

ft
festgelegten Zwecke venwendet. Zu
sführung regelmäßig Bericht

erstatten zu lassen die hierzu notwendi en Unterl a n ein2u-sehEn und,
wenn slch dabei Beden ken e eben nen noc we'r r nac zu e en. rliber
hinausgehende N ac 0rsc unqen nen 9e o nse n, wenn e tände dazu
Anlaß geben.

ldar die Gesel I schaft erst vor verhäl tn'ismäß j g kurzer
hat der Aufsichtsrat sich unter Ausschö pfung der ihm
eingeräumten Kontrollrechte zunächst ei nmal eingehend
sachlichen und vor allem finanziellen Bedingungen zu
nötige Grundlage für ejne laufende übe rwachung der Ge
gewinnen. Dazu muß der Aufsichtsrat si ch wenigstens i
Bi I d davon machen können, inw'ieweit di e im Werbe r0s
esel I schaft dar estel I ten o a en ere s n n

vor an enen o er zu erwar en n n er au urc
r

Zei t angel aufen, so
im Gesel I schaftsvertrag
über die rechtlichen,

informieren, um so die
schäftsführung zu
n groben Zügen ein
ekt der Publikums-

nommen un m den
rs nr

j

Ferner hat er a
wi rken und den
BB-T978, S. 575
DB 1980, S. 71)

uf eine schnelle Durchführun des Jahresabschlusses hinzu-
Jahresab sc u zu pr en vg

= t{M 1977;-g:44q6; BGH BB 1980, S. 546, 580 =

a) Vertrauen in die Seriosität des Initiators und die Auskünfte des l^Jirt-
schaftsprüfers der Abschreibun gsgesel I schaft

Seine Verteidigung hat der Wirtschaftsprüfer im wesentlichen auf die
unzutreffende Auffassung beschränkt, er habe - ebenso wie alle anderen
9ulgläubigen Aufsichtsratsmitg'l ieder und al le sonstigen gutgiäubigen
Beteiligten - auf die bis dahin außer Zweifel stehende Säriösität-des
Initiators vertrauen dürfen, zumal der ihm als zuverlässig und untadelig
bekannte l.lirtschaftsprüfer X. im Auftrag der Publikums-KG-die Abwicklun!
der Verträge mit den arabischen Partnern an Ort und Stelle überwacht
habe.

D'iese Auffassung verkennt die Aufgabenstel l ung des Aufs'ichtsr"ates al s
Üb,t,r'wachungs- und Kontrollorgan. Mitglieder des Aufsichtsrates haben die

l.:if*ca;;1. -,,!.ru, U)lUlrlU cr;h unabhän davon zu iiberwachen ob ein konkreter
zun tra ue nÄni a e s er S c sraU n c

.: ht gei^rOrC'en j i.' Ges
eser
ch äf

g

h
I I,rit tteftti, l:t h:'.

JJ)

es e
ts fü rung n'icht kontrol I iert, sondern



Et^st recht durfte er nicht auf dje von dem l.lirtschaftsprüfer X. in denAufsichtsratssitzungen vorgetragenen und schrifg ich ritf"iei iienInformationen vertrauen. Där Hiiweis auf $ ttt Rus. z s. z AktG, wonachder Aufs'ichtsrat mjt der Einsicht und Prüiung der Buchfi;frrung 
-iuch

besondere sachverständige beauftragen kann, iiägt neben oer (aine. rsging hier zunächst um köine Buchprüfung, sönderi um eine grrnJiegende
eigene Kontrolle .über die.Tätigkäit dei'neu gegründeten püuiilumsge-
sellschaft, für die es keines Sachverständigön"bedarf. Insbesonderedurfte der Aufs'ichtsrat sich auf Angaben aei wirtschaftsp.üi."1 x.auch ohne konkrete verdachtsgründe I deshalb nicht verlassÄn, weirdieser nach dem eigenen Vorbiingen die Abwick'lung oer väririie'mit denarabischen Geschäftspartnern an Ort und Stelle jü Auftrig oÄi-nuschrei-bungsgesellschaft ljber^wachen sollte. Daraus fo1gt, daß dör Aufslchtsratdie Geschäftsführung der Gesel I schaft nicfrt ais-uÄabhangiges-röntrol l -organ selbst überprüft, sondern einem von der GeschäftsiüÄrung-einge-
setzten t^li rtschaftsprijfer vertraut hat.

Soweit der Aufsichtsrat einer Akti engesellschaft selbst im Rahmen des$ ttt Abs. 2 S. 2 AktG fiir besti mmte Aufgaben Sachverständige h.inzu-ziehen darf, muß bei der Auswahl der Natur der Sache ents prechenddie Unabhän keit des Sachverständ n von der zu überwachenden
esc s r unq ew r e e SE n.s

Zudem darf der Aufsichtsrat nach den auc
ziehenden Grundsätzen des $ 111 Abs. 5 A
andere wahrnehmen lassen.

h für die Publikums-KG heranzu-
ktG seine Aufgabe nicht durch

b) Vertrauen in Auskiinfte des Aufsichtsratsvorsi tzenden

Di e Auf abe des Aufsichtsrates obla jedenfalls zu Beginn der Täti gkei ter ese sc zun c s e nzel nen Aufsi chtsratsmi t I ied in
e1 ener Verantwor Der sc a p r ur s c es a n t
arau ver assen, a der damal ige Aufsichtsratsvorsitzende sich an geb-lich über die ordnun gsgemäß arbeitende Geschäftsführun g informierthatte und diesen Eindruck in den Aufsichtsratssitzunge n überzeugend zuvermitteln verstand.

c) Informat'ionspflicht des Aufsichtsrates bei Geschäftstä tigkeit im Ausland

D'ie Besonderheiten des Gesellschaftszwecks der Publikums-KG machten esim vorliegenden Falle unentbehrll.l', daß jedes Aufsichtsratsmitgl iedsich entweder selbst durch eine Reise zu äen angeblichen ruieJeriassungen
im Nahen Osten, mindestens aber durch Einholung von Erkunaigrngen - söies dor.t.glsgssiger Sachkundiger, unabhängiger ünd absolut vöiirauenswür-
0'lger Mtttelspersonen - ein zuverlässiges Bild dar.über verschaffte, in
welchem.Umfang das jm Beteiligungsangebot dargestellte Vorhaben beieitsirr Angriff genommen und mit dön üorgäsehenen FinanzierungsmiltJrn über-
hairpi durchführbar war.

i i';'ie es bei eine:;: jm Inlandsgeschäft tätigen Unternehmen e'ine unerläß-i rhe sel bstverständl ichkeit ist, daß der Aüfsichtsrat dje Büro- und' i'iebst-äu;ic au'r:,,..1t,'in denen d'ie von ihm zu kontrolljer-enden Geschäfte

i
't
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abgewickelt werden, muß
sei ne Geschäftstätigkeit
rundl enden Infonmatio

nves onen erwa ur en.

auch der Aufsichtsrat eines Unternehmens, das
ausschlieB'lich im Ausland entfaltet, seine

nen über den Geschäftsablauf an Ort und Stelle
samme n.

Die angeblich im Nahen 0sten gekauften und vermieteten Investitions güter
umfaßten bereits nach dem Bericht des Wirtschafts prüfers X. 230 Lkw,
44 Trailer, 3 mobile Werkstätten, eine Abfüllstat ion sowie etwa 5,2 bis
5,3 Mio. Gasflaschen. Nach dem vermeintlichen Vertrag war die Publikums-KG
zudem verpflichtet, sämtliche Wartun gsarbeiten an der vermieteten Aus-
rüstung durchzuführen. Es bedarf kei ner Begründung, daß die Abwicklung
von Geschäften in dieser Größenordnu ng

rie
einen nicht unbeträchtl ichen Auf-
bsgut erforderlich machte. Es warwand an Personal sowie Büro- und Bet

die Auf abe der Aufsichtsnatsmi lieder, sich weni stens über das
un on eren eses rn re er sc run zu n 0rm ergn,

zuma S e or auc e nsrc
S

n e r na e e r e
n

2. Sorgfaltsmaßstab und Verschulden des Aufsjchts ratsm'itql i edes

Der als Aufsichtsrat tätige l^lirtschaftsprüfer ha'lässig verletzt, da er d je erforderl'iche Sorgfal
Maße verletzt hat.

ts
ti

eine PfIichten gnob fahr-
n besonders schwerem

Entscheidend für das Maß der anzuwendenden Sorgfalt sjnd die im redlichen
Geschäftsverkehr herrschenden Anschauungen über die sorgfä1tige Erfü11ung
der Aufgaben eines Aufsichtsrates. Es kommt nur auf die-erforäerliche Soio-
fal t an, nicht auf eine etwa übl iche sorglosigkeit (vgl .-RGz-8il-Tz8;
s. 44; Bd. 138, s. 325; Schilling in Großkommäntar zum Rkte 5 93 Tz.-9).

Dabei trifft den Beklagten
pflich-!, da er aufgrund se
Ti?hen-Erfahrung ü6er die
eines großen Wirtschaftsun
nisse verfügte. Denn es is
auf Vorb'i l dung , Kenntn'is u
des verschieden sein kann
Tz. 5 m.w.N.).

al s Wirtschafts rüfer eine erhöhte So fal ts-
i ner 9en ru
zu einer wirksamen Kontrolle der Geschäftsfijhrung
ternehmens erforderl ichen besonderen Fachkennt-
t anerkannt, daß der Haftungsmaßstab im Hinbljck
nd Fähigkeiten des einzelnen Aufsichtsr"atsmitglie-
(vgl. Schilling in Großkommentar zum AktG $ tt0

S ung un se ner ang r

Dem Aufsichts
S. 2 AktG die
Erfül1ung se'i

rat obl iegt
Darl un S

ner

in entsprechender Anwendung der 5$ 116
flicht und die Beweislast dafür, daß e

a t eines orde
d

he

,93
r bei
ntl 'ic

2Abs

n
er

und gewissenhaften Geschäftsl e
s sra s

P'l ters angewandt hat.
c en e

3. Haftungsbeschränkun g im Gesellschaftsvertrag auf qrobe Fahrlässi

Selbst wenn man die Untätigkeit des als Aufsichtsrat tätig gewesenen l^lirt-
schaftsprüfers nicht a1s grob fahr^lässige Pflichtverletzung ejnschätzen
wollt.e" so ist die Schadenersatzforderung dennoch gerechtfertigt, weil er
auch f ljr e'i nfache Fahrl äss i g kei t haf tet.

gkei t?

L-
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Die Beschränkung der Haftun
Gesel I schaftsvertrages auf

g

d ie in eigenen Angelegenheiten des Gese'llschaf-
des Aufsichtsrates in $ 16 Abs. 12 des

ters einer Personen esel I schaft übl i che So rg
ch

falt gemäß 5 708 BcB ist unwirk-
t nur die Grundlage der Haftu

If ngsam. Zum einen ist ür di e Publ i kums -KG n'i
gegenüber der Gesellschaft, sondern auch der Haftungsmaßstab nach den ent
sprechend anzuwendenden $$ 1 1 6, 93 AktG zw'i ngendes Recht. Es kommt hinzu,
daß die Haftun gsbeschränkung fijr den N'ichtj uristen aus der Formulierung des$ t0 Rus. 12 des Gesel I schaftsvertra s nicht deutl ich genug hervo rgeht.

i kums -Nach der Rechts prechung des BGH sind sellschaftsverträge von Publ
Gesel I schaften nach dem objektiven Erkl ärungsbefund auszule g

2
en , so wi e s'ie

sich für einen Außenstehenden darstel len (BGH NJW 1979, S. 102 BB 1979,
S 905). Dem Wortlaut der zitjerten Vorsc hrift der al I enfa'l I s fi.ir Juri sten

ge
Ge

verständl i ch
[üfSTchTsräTs

'ts s c n c e EU rg en ne €l't , e a s
auf grobe Fahrlässigkeit beschränkt werden soll.

4. Schaden der Publ i kums-KG

r g'le'ichart'ig strukturierten
gerin des von den Anlegern eingebrach-
$ 124 Abs. 1, 161 Abs. 2 HGB die

Kommanditgese'llschaft, die durch eine zweckwidrige Verwendung des Vermögens
geschädigt w'ird (vgt. BGHZ Bd. 75, S. 321 = NJld '1980, S. 5S9; 591 ).

a) Kein Schaden der Treuhandkommanditistin

Dem steht n'icht entgegen, daß die einzelnen Kap'italanleger ihre Ein'lage
zunächst der WP-GmbH als Treuhandkommanditistin anvertraut haben. Diese
war nur "Durchlaufstation" für das Ein'lagekap'ita1 , da sie das Geld auf-
grund des Treuhandvertrages gemäß dem Mittelverwendungsplan auf ein
Konto der Publikums-KG zu überweisen hatte. Der Schaden ist daher nicht
der l^JP-GmbH durch die überweisung an die Publikums-KG, sondern dieser
erst durch die unkontrollierte, zweckwidrige überweisung in den Nahen
0sten entstanden.

b) Kein Schaden der einzelnen Treugeber

Auch den einzelnen Treugebern ist der hier geltend gemachte Schaden
nicht entstanden, so daß es auf d'ie abgetretenen Ansprüche nicht ankommt.

Da die Publikums-KG nach den 5$ 124 Abs. 1, 161 Abs. 2 HGB Trägerin des
geschädigten Vermögens 'ist, sind die einzelnen Anleger nur mittelbar
dadurch geschädigt, daß ihre Beteiligung durch den Schaden an Wert ver-
loren hat. Dieser mittelbare l^lertverlust wird in dem Maße wieder ausge-
g'lichen, in dem es der Publikums-KG ge'lingt, ihre Schadenersatzansprüche
durchzusetzen. Djese Unterscheidung läßt sich auch an dem den Akt'ionären
eingeräumten Schadenersatzanspruch gemäß $ 117 Abs. 1 S. 2 AktG erläu-
tern:
Nach dieser Bestimmung können Akt'ionäre unter bestimmten Voraussetzungen
von Verwaltungsmitgliedern der AG Schadenersatz verlangen, soweit sie -
ai;cre sehen von ei nem Schaden, der i hnen durch di e Schädi gung der Gesel'l -
schaft entstanden ist - geschädigt sind. In diesem Sinne ist der Aktionär
nLri rirnn aktivlegitimiert, wenn er unabhängig von e'inem Schaden ..,r'
Geqr,,-lschaft unmittelbar geschädigt wird, z.B. dadurch, daß er dr !

lrlie der BGH bere'its für den Fall eine
Publikums-KG entschieden hat, ist Trä
ten Gesel I schaftsvermögens nach den $
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unrichtige verlautbarungen der venwaltung zu einem verkauf seiner
Akt'ien unter Wert verleitet wird (vgl. Kropff jn Gessler-Hefenmehl AktG
$ 117 Tz. 38; Meyer-Landrut in Großkommentar zum AktG $ ttZ Tz. B;
OLG Düsseldorf Urteil vom 3.11.1983 6 U 21/83).

c) Beweiserleichterung und Schadenberechn ung

Die Publikums-KG muß zwar dar'legen und beweisen, daß die Gesellschaft
ejnen Schaden in den geltend gemachten Höhe erlitten hat, dabei kommt
ihr jedoch d'ie Beweiserleichterung des $ 287 7P0 zugute (BGH NJI^J 1963,
S. 46; BGH NJt^l 1978, S. 425,426 = BB 1978, S.525 = WM 1977, S. 1446).

Bei der Feststellung der Schadenhöhe sind a
'l lerdings dje Rückzahlungs-

und Schadenersatzans rüche der Publikums-KG en den Ini tiator unde
se ne er zu c s c gen, zuma S ese s e nr um a re
Bemühungen um SichersteT-lung von Vermögenswerten der Straftäter sowie
anderer Schadenersatzpflichtiger. zum Teil Erfolg gehabt haben.

Kein Mitverschulden der Komplementär-GmbH der Publ ikums-KG

Ejne Anwendung des $ 254 Abs. I BGB.zu Lasten der Publikums-KG wegen M'it-
venschuldens ihrer Komp'lementär-GmbH bei der Entstehung des Schadens
scheidet aus, weil die Aufgabe des beklagten !.l'irtschaftsprüfers als M'itgf ied
des Aufsichtsrates darin bestand, die Geschäftsführung zu überwachen und
damit verpflichtet war, das den Schaden begründende Verhalten des Geschäfts-
führers der Komplementär-GmbH zu verhindern. Er konnte sich deshalb nicht
damit entlasten, den Geschäftsführer treffe ebenfalls ein Vorwurf (ggHZ
Bd. 69, S.207 = NJt^l 1977,5.2311 = t,lM 1977,5.1221,1224).

Haftung des l.lirtschaftsprüfers al s Mitgeschäftsfijhrer der t^lP-GmbH
(Treuhandkommanditistin) geqenüber der Publ ikums-KG

Der beklagte Wirtschaftsprüfer haftet der Publikums-KG in demselben Umfang
auch wegen der Verletzung seiner Pflichten als Geschäftsführer der WP-GmbH
gemäß 5 43 GmbHG.

Zwar besteht eine solche Haftung grundsätzlich nur gegenüber der WP-GmbH
und/oder den einzelnen Anlegern, nicht aber gegenüber der Publikums-KG. Es
läßt sich aber hier unter Berücksichtigung der besonderen rechtlichen
Gestaltung der Publikums-KG die Auffassung rechtfertigen, daß der Schutz'
bereich des zwischen der l.lP-GmbH und ihren Geschäftsführern bestehenden
Dienstverhältnisses sich hinsichtlich der Haftung aus $ 43 GmbHG auch auf
die Kommanditgesellschaft erstreckt. Es entspricht der Rechtsprechung des
BGH, daß ejne solche Erstreckung des Schutzbereichs auf die Kommanditgese'I1-
schaft vor'liegt, wenn bei ejner Publikums-Gesellschaft die wesentljche Auf-
gabe der Komp'lementär-GmbH in der Führung der Geschäfte der KG 1iegt, weil
Fehlleistungen der Geschäftsführung sich in einem solchen Falle zwangsläu-
fig stets und in erster Linie zum Nachtejl der KG auswirken. Es ist desha'1b
davon auszugehen, daß in einer Publikums-Gesellschaft das wohlverstandene
Interesse der Komplementär-GmbH auch auf eine ordnungsgemäße Leit.r:r,q der
Kommand'itgesellschaft gerichtet ist, weil sie auf eine günstige wrrtschaft-

6
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liche Entwjcklung ihrer Beteiligung bedacht sein muß und a'ls persön1ich
haftende Gesellschafterin selbst aus dem Gesellschaftsverhältnis der KG
zu einer :glglq1!'igen Geschäftsführung verpflichtet ist (vg1. BGHZ Bd. 75,S. 321 = NJ!.l 1980, S. 589, 590).

D'iese überlegungen lassen sich hier ausnahmsweise auch auf die Geschäfts-
führung der Treuhandkommanditistin erstrecken, da die Geschäftsführer der
l^JP-GmbH nach dem Inhalt des Treuhandvertrages - abweichend vom gesetzli-
chen Leitbild der Kommanditgesellschaft - für die Kommanditistin auch
Geschäftsfiih rungsaufgaben'in Zusammenha m r emen r-
nommen hatten. Da beide n un reu an n s n
die tüF-dTe große Zahl der unterbeteiligten An'leger entscheidende
Geschäftsführungsaufgaben nämlich dje ordnungsgemäße Verwendung des einge-
zahlten Kapitals, nur gemeinsam besorgen durften, erscheint es konsequent,
auch den Schutzbereich der zwischen den beiden Gesellschaften mit
beschränkter Haftung und ihren Geschäftsführern bestehenden D'ienstverhält-
nisse hinsjchtlich der Haftung aus $ 43 GmbHG im Sjnne der oben zitierten
BGH-Rechtsprechung in beiden Fällen auf die Kommanditgesellschaft zu
erstrecken.

Es steht auch fest, daß der beklagte l,rlirtschaftsprüfer seine Pfl ichten aus
dem Dienstverhältnis zur WP-GmbH verletzt hat.

Zwar hat nicht der Beklagte, sondern der ebenfalls allejnvertretungsberech-
tigte Mitgesel'lschafter die erforderl'iche Zustimmung zur überweisung
gegeben. Er war aber als Geschäftsfljhrer der Treuhandkommanditistin wegen
der im Aufsichtsrat erörterten Verzögerung der Belege und der geäußerten
Warnung verpflichtet, seinen Mitgeschäftsfljhrer zu unterrichten und Bedenken
gegen die weitere über
tätigkeit der Publikums-KG geltend zu machen.

Wei terführende Hi nwei se :

Dose Zivilrechtl iche Haftung und Aufgabendelegation auf
Ausschüsse im Aufsichtsrat der AG,ZGR 1973, S. 300 ff.
Organpflichten und Haftung in der Publikums-
Personengesellschaft, ZGR 1982, S. 348

Höh n l^Jofür haftet der Aufsichtsrat einer Genossen:.chaft
persön1ich? - 1981

Der Aufsichtsrat 1979, S. 112 tf.

Höffer

Hoffmann
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Ka1 lmeyer

L i ppert

Pel tzer

Saage

BGH vom 7.11.1977
Ii 7R 43/76
NJi,{ 1978, S.425

BGH vom 9.7 .1979
Ir zR 118/77
NJ}{ 1979, S. 1823

BGH vom 21.12.1979
ir zR 244/78
DB 1980, S. 438

BGH vom 7.3. 1 983
II 7R 11/82
VersR 1983, S. 492

LG Hamburg vom 16.1?.1980
B 0 2?9/7s
ZIP 1981, 194

oder kaufmännische Rechtfertigung
Abschluß eines für die Aktiengesel
chen Rechtsgeschäfts nahe, so
entstandenen Schaden zu ersetz
können, es habe nur als Vertre
partners und in Erfül1ung eine
gehandelt, die es dem Geschäft
habe.

dem Vorstand den
I schaft schädl i -
es den daraus
ohne einwenden zu
des Geschäfts-
rpfi i chtung
rer geschul det

Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates einer
Kommanditgese'llschaft auf Aktien, ZGR 1983, S. 75

Informationsrecht und gesamtschuldnerische Haftung
des Aufsichtsrates gegenüber der Aktiengesellschaft,
NJt,l 1977, S. 2297

Die Haftung des Aufsichtsrates bei Verletzung der
überwachungspf 'l i cht, l,lM 1 981 , S. 346

Die Haftung des Aufsichtsrates für wirtschaftliche
Fehlentscheidungen des Vorstands nach dem Aktien-
gesetz, DB 1973, S. 115 ff.
Zur Sorgfaltspf'licht des Aufsichtsorgans einer
Publ i kums-Gesel I schaft.
Macht eine Publikums-Gesellschaft'ihr Aufsichts-
organ dafür haftbar, daß an die Gesellschafter für
das laufende Geschäftsjahr im voraus Gewinn ausge-
schüttet wurde, obwohl die Ertragslage dies nicht
rechtfertigte, so führt sie den ihr obliegenden
Beweis eines Schadens nicht schon dadurch, daß die
ausgeschütteten Beträge jn ihrer Kasse fehlen. Sie
muß vielmehr dartun, daß ejne hliedereinziehung
nicht mög1ich ist oder ein Versuch dazu nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung nicht lohnend
erschei nt.

Zur De'l j ktshaftung von Auf s'ichtsratsmi tg1 i edern
wegen Verletzung der Konkursantragspflicht

Legt das Aufsichtsratsmitglied ohne rechtl'iche

hat
eflt
ter
rVe
sfüh

i
!

I

I

Schadenersatzansprüche gegen die Mitglieder des
Beirates (Rutsichtsrates) einer Publ ikums-KG
wegen Verletzung ihrer Pflichten verjähren in
5 Jahren.

Ein Aufsichtsratsmitgl ied einer Aktienc.:
es unterläßt, vor der Beschlul>fassung ! .

ei nes unges i cherten Kred i ts d'i e ijbri ger, t'

des Aufsichtsrats über die wir::cli;ftl
Situat'ion des Darlehensempfänc. r-s auf.
hat den der Akt'iegesellschafl. i:,'.:.:i
Schaden zu ersetzen.

i 
.1 
i lfi; ':1 " daS

. '' \l--i:ar;lfl

i ri I i eopr
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18 / 84 Haftung des Steuerberaters/l,lirtschaftsprüfers

Neues BGH-Urteil vom 18.4.1984 Az. IV a ZR 121/82 (0LG Frankfurt)
- Kausalität: Zwej Beratungsfehler von zwei Steuerberatern

- Mitverschulden: Zurechnung des Beraterverschuldens beim
Mandanten

- Beweislast bei Einwand rechtmäßigen Alternativverhaltens

Der Steuerberater beriet eine Erbengemeinschaft, die ein Einzelunternehmen und

ein zum Betriebsvermöqen zählendes Grundstück geerbt hatte.

Der Miterbe J. erhielt in der Erbauseinandersetzung das Unternehmen und fand

seine Miterben aus Mitteln des Betriebsvermögens ab.

Eine Steuerpflicht der abgefundenen Miterben hätte nur vermieden werden können,

wenn diese zusammen mit ihrem Bruder J. den Betrieb des Erblassers als Mitun-

ternehmer weitergeführt hätten oder wenn sie aus nachge'lassenem Privatvermögen

oder aus dem persönlichen Vermögen des Bruders abgefunden worden wären.

Das Finanzamt berücksichtigte aber zunächst in den Einkommensteuerbescheiden

vom 29.1.1976 den steuerlich erheblichen Vorgang des übergangs vom Betriebsver-

mögen ins Privatvermögen nicht.

Es kam zu der schädigenden Steuerveran'lagung erst nach einer Betriebsprüfung

am 6.9.1978 und nachdem die abqefundenen Miterben ohne Abstimmung nit ihrem

ursprünglichen Steuerberater erklärt hatten, bis zur Auseinandersetzung der

Erbengemeinschaft Mitunternehmer gewesen zu sein. Diese Erklärung gaberr sie ab,

C,I\
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um die Tarifvergünstigung des $ 34 EStG zu erha'lten. Im Zeitpunkt der Betriebs-
prüfung, der Abgabe der Erklärung zur Mitunternehmerschaft und der anschließen-
den Veranlagung waren die Mjterben berejts durch einen neuen Berufskollegen
beraten worden.

Gegen den Regreßanspruch erhob der beklagte Steuerberater folgende Einwände:

a) Die Kläger und der sie nunmehr beratende Steuerberater hätten auf die feh-
lende Abänderbarkeit der Einkommensteuerbescheide vom 29.1,1976 nicht hin-
gewi esen.

b) Die Kläqer hätten durch Abgabe der Erklärung, sie seien bis zur Auseinander-
setzung Mitunternehmer gewesen, die Veran'lagung selbst provoziert.

Selbst bei Belehrung über die Versteuerung der stillen Reserven wären die
K'läger bei der gewäh'lten Form der Auseinandersetzung der Erbengemejnschaft
gebl ieben.

c)

Der Bundesgerichtshof hat wegen der Frage den Abänderbankeit der ursprünglich
günstigen, wenn auch fehlerhaften Einkommensteuerbescheide gemäß $ 173 Abs. 1

Nr. I A0 die Sache an das OLG zurückverwiesen. Dort soll geklärt werden, ob die
Tatsache der überführung von Betriebsvermögen in Privatvermögen anläßlich der
Erbauseinandersetzung für die Finanzverwa'ltung eine neue Tatsache war. Darüber

hinaus hat aber der BGH diverse über den Einzelfall hinaus interessierende
Feststel 1 ungen getroffen:

1. Kausalität des ersten Beratunqsfehlers

Selbst wenn die Einkommensteuerbescheide vom 29.1.1976 nicht mehr abzuän-

dern waren, so scheidet eine Haftung des Steuerberaters allerdings nicht
bereits dem Grunde nach aus.

Die Pflichtwidrigkeit des beklagten Steuerberaters blieb zwar wegen der
fehlerhaften Festsetzung durch das Finanzamt ursprünglich ohne nachieilige
Folgen und hätte sich aufgrund der Bestandskraft der Einkommensteuerbe-

scheide ohne das fehlsame Handeln der K1äger auch weiterhin nicht- schädi-
gend ausgewirkt. Das Verhalten der K1äger bei der Betriebsprüfung 1äßt den

Zurechnungszusammenhang zwischen der falschen Auskunft der bekler,t,:,f-l

Steuerberaters und der nachträg'lichen Abänder'uirq d€r Str.,,:': r ,. i: .. -
jedoch nicht entfallen. D'ie Begünstigung der Kläqer uncl d,ri': c1,. 'i:.,)-€ß-

pfl ichtigen Beklagten durch den Irrtum des Firr,-r-izamtcs !'',.:i :-irr i-c: '

(,1



aufgrund der später irrigen Annahme des Finanzamtes, die bestandskräftigen
Steuerbescheide seien einer Abänderung zugängf ich. Ein solcher Geschehens-

ablauf. bei dem ein Fehler einen anderen q lejchsam nach sich zieht, ist
n.iqlt ungewöhnl ich. Daß dann d'ie Kläger und deren neuer Berater in Steuer-
sachen diesem Irrtum ebenfalls unterlagen und durch den Versuch, eine
höhere Steuerschuld abzuwenden, erst die rechtliche Möglichkeit einer Abän-

derung eröffneten, liegt nicht außerhalb jeden Erfahrungsbereichs (BGH NJl,l

1978, S.1005,1006).

2. Zum Mitverschulden der Kläger

Die Kläger waren nicht nur im eigenen Interesse gehalten, vor der Abgabe

von Erklärungen, denen erkennbar steuerljche Erhebljchkeit zukam, deren

Fo1 gen fijr di e ei gene Steuerpf 1 i cht zu prüfen . im Verhäl tn'is zum mögl i cher-
weise regr"eßpflichtigen Steuerberater, der in die Verhandlungen

anläßlich der Betriebsprüfung n'icht eingeschaltet worden war, traf sie inso-
weit eine Obliegenheit. Fa1ls die An gaben der Kläger auf fehlerhafte Rat-

schläge ihres neuen Beraters zurückgehen, mtjssen sie sich deshalb in diesem

Fall dessen Verschulden nach $S 254, 278 BGB als eigenes Verschulden an-

rechnen lassen (BGHZ 8d.3, S.46,50; BGH NJhJ 1965, S.962; Lange,

Schadensersatz, S. 372).

3. Zum rechtmäßigen Alternativverha'lten

Entgegen der Auffassung des beklagten Steuerberaters ist ihm zu Recht die
Beweislast daflir auferl egt worden, daß es auch bei zutreffender Unterrich-
tung über die Steuerfolgen bei der gewäh1ten Form der Auseinandersetzung

geblieben wäre. Bei der Verletzung vertraglicher Aufklärungs- und Beratungs-

pflichten entspricht eine so'lche Umkehr der Beweislast der ständigen Rechts-

sprechung des BGH (BCHZ 7?, S. 92, 106; BGH lIP 1981 , S. 1213, 1215 m.w.N.).

Diese Verteilung der Beweis'last entspricht der dem angesprochenen Pflichten-
kreis eigentüm'lichen Interessenlage, d'ie geprägt ist von dem Bedürfnis der

Betroffenen, Klarhejt über die für ihre Entscheidung maßgebenden Umstände zu

erlangen. Bei gehöriger Pflichterfü11ung wäre:ugleich l(larheit ijber den

Ursachenzusammenhang geschaffen (BGHZ Bci. 61 , :', i1i,- ii -:.'.
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